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Änderungsantrag 1
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 13. April 2000 zur Mitteilung der 
Kommission über die Umsetzung des 
Finanzmarktrahmens: Aktionsplan1,

Or. fr

Änderungsantrag 2
Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Verweis auf die OECD-Studie 
„The Elephant in the Room: The Need to 
Deal with What Banks Do"1 ,
1OECD Journal: Financial Market Trends, Band 
2009 Ausgabe 2, ISSN 1995-2864.

Or. en

Änderungsantrag 3
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass das bestehende 
EU-Regelwerk des Krisenmanagements im 

A. in der Erwägung, dass das bestehende 
internationale Regelwerk des 

                                               
1 ABl. C 40 vom 7.2.2001, S. 453.
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Bankensektor unzureichend ist, Krisenmanagements im Bankensektor 
unzureichend ist,

Or. en

Änderungsantrag 4
Pervenche Berès

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in Erwägung der Empfehlung Nr. 13 
des Berichts der hochrangigen 
Sachverständigengruppe unter dem 
Vorsitz von Jacques Larosière, der 
Präsident Barroso am 25. Februar 2009 
übermittelt wurde, und in dem die Gruppe 
die Einführung einer kohärenten und 
funktionierenden Rahmenregelung zur 
Krisenbewältigung in der EU fordert,

Or. fr

Änderungsantrag 5
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass sich die EU-
Mechanismen der Aufsicht über den 
Finanzsektor als unwirksam erwiesen 
haben, um eine Ausbreitung der Krise zu 
verhindern bzw. hinreichend 
einzudämmen,

B. in der Erwägung, dass sich die 
internationalen Mechanismen der 
Aufsicht über den Finanzsektor als 
unwirksam erwiesen haben, um eine 
Ausbreitung der Krise zu verhindern bzw. 
hinreichend einzudämmen,

Or. en
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Änderungsantrag 6
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die Beteiligung 
von Anteilseignern an erster Stelle und 
anschließend von Schuldnern bei dem 
Tragen der Lasten von wesentlicher 
Bedeutung ist, wenn man erreichen will, 
dass die Kosten für die Steuerzahler, die 
sich aus einer Krise der Finanzmärkte 
oder –institute ergeben, so niedrig wie 
möglich gehalten werden,

Or. en

Änderungsantrag 7
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
unkoordinierten Maßnahmen der 
einzelstaatlichen Behörden das Risiko des 
Protektionismus sowie der 
Wettbewerbsverzerrung erhöht und die 
Schaffung eines Binnenmarkts für 
Finanzdienstleistungen gefährdet haben,

D. in der Erwägung, dass das Fehlen von 
Regelungen und einer Aufsicht auf 
europäischer Ebene unkoordinierten 
Maßnahmen der einzelstaatlichen 
Behörden Vorschub geleistet hat, die das 
Risiko des Protektionismus sowie der 
Wettbewerbsverzerrung erhöht und die 
Schaffung eines Binnenmarkts für 
Finanzdienstleistungen gefährdet haben,

Or. fr

Änderungsantrag 8
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Erwägung D
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Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
unkoordinierten Maßnahmen der 
einzelstaatlichen Behörden das Risiko des 
Protektionismus sowie der 
Wettbewerbsverzerrung erhöht und die 
Schaffung eines Binnenmarkts für 
Finanzdienstleistungen gefährdet haben,

D. in der Erwägung, dass die 
unkoordinierten Maßnahmen der 
einzelstaatlichen Behörden das Risiko des 
Protektionismus sowie der 
Wettbewerbsverzerrung unter anderem 
auch durch staatliche Hilfen erhöht und 
die Schaffung eines Binnenmarkts für 
Finanzdienstleistungen gefährdet haben,

Or. en

Änderungsantrag 9
Pervenche Berès

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Eigenverantwortlichkeit der Akteure im 
Bankensektor notwendig ist, um zum 
Wiederaufbau der Finanzmärkte als 
übergeordnetes Ziel im Dienste der 
langfristigen Finanzierung der Wirtschaft 
beizutragen,

Or. fr

Änderungsantrag 10
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Bürger von 
den EU-Organen verlangen, so rasch wie 
möglich angemessene 

F. in der Erwägung, dass die Bürger von 
den EU-Organen verlangen, in 
Zusammenarbeit mit den G20 und 
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Rahmenbedingungen zu schaffen, die im 
Falle einer Krise die Stabilität der 
Finanzmärkte bewahren, die Kosten für die 
Steuerzahler so niedrig wie möglich halten, 
die grundlegenden Bankdienstleistungen 
erhalten und die Anleger schützen,

anderen internationalen Gremien so rasch 
wie möglich angemessene 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die im 
Falle einer Krise die Stabilität der 
Finanzmärkte bewahren, die Kosten für die 
Steuerzahler so niedrig wie möglich halten, 
die grundlegenden Bankdienstleistungen 
erhalten und die Anleger schützen,

Or. en

Änderungsantrag 11
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Bürger von 
den EU-Organen verlangen, so rasch wie 
möglich angemessene 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die im 
Falle einer Krise die Stabilität der 
Finanzmärkte bewahren, die Kosten für die 
Steuerzahler so niedrig wie möglich halten, 
die grundlegenden Bankdienstleistungen 
erhalten und die Anleger schützen,

F. in der Erwägung, dass die Krise dazu 
geführt hat, dass die Bürger hohe 
Erwartungen hegen und es notwendig 
geworden ist, angemessene 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die im 
Falle einer Krise die Stabilität der 
Finanzmärkte bewahren, die Kosten für die 
Steuerzahler so niedrig wie möglich halten, 
die grundlegenden Bankdienstleistungen 
erhalten und die Anleger schützen,

Or. fr

Änderungsantrag 12
Olle Ludvigsson

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Bürger von 
den EU-Organen verlangen, so rasch wie 
möglich angemessene 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die im 
Falle einer Krise die Stabilität der 
Finanzmärkte bewahren, die Kosten für die 
Steuerzahler so niedrig wie möglich halten, 

F. in der Erwägung, dass die Bürger von 
den EU-Organen verlangen, so rasch wie 
möglich angemessene 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die im 
Falle einer Krise die Stabilität der 
Finanzmärkte bewahren, die Kosten für die 
Steuerzahler so niedrig wie möglich halten, 



PE441.146v01-00 8/115 AM\814824DE.doc

DE

die grundlegenden Bankdienstleistungen 
erhalten und die Anleger schützen,

die grundlegenden Bankdienstleistungen 
erhalten, die Anleger schützen und die 
Interessen von Angestellten 
krisengeschüttelter Banken wahren,

Or. en

Änderungsantrag 13
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Bürger von 
den EU-Organen verlangen, so rasch wie 
möglich angemessene 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die im 
Falle einer Krise die Stabilität der 
Finanzmärkte bewahren, die Kosten für die 
Steuerzahler so niedrig wie möglich halten, 
die grundlegenden Bankdienstleistungen 
erhalten und die Anleger schützen,

F. in der Erwägung, dass offenkundig die 
Notwendigkeit für die EU-Organe besteht, 
so rasch wie möglich angemessene 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die im 
Falle einer Krise die Stabilität der 
Finanzmärkte bewahren, die Kosten für die 
Steuerzahler so niedrig wie möglich halten, 
die grundlegenden Bankdienstleistungen 
erhalten und die Anleger schützen,

Or. en

Änderungsantrag 14
Pervenche Berès

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass es im Falle der 
Rettung eines Finanzinstituts sinnvoll ist, 
in erster Linie an die Aktionäre zu 
appellieren und die Mobilisierung 
öffentlicher Mittel möglichst zu 
begrenzen; in der Erwägung, dass jede 
staatliche Intervention von Kriterien im 
Zusammenhang mit der Beteiligung des 
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Staates am Verwaltungsrat der 
unterstützten Einrichtung, dem 
Wiederaufbau, dem Umfang der Kredite 
und der Schaffung von Arbeitsplätzen 
abhängig gemacht werden sollte, 

Or. fr

Änderungsantrag 15
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass alle 
grenzüberschreitend tätigen Institute 
grenzübergreifend überwacht und 
reguliert werden sollten,

Or. en

Änderungsantrag 16
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Erwägung F b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fb. in der Erwägung, dass für 
Finanzstabilität und integrierte 
Finanzmärkte eine grenzüberschreitende 
Überwachung grenzüberschreitender und 
systemrelevanter Finanzinstitute 
vonnöten ist,

Or. en
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Änderungsantrag 17
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass ein strenger EU-
Verhaltenskodex für Manager und 
Mechanismen zur Abhaltung von 
Fehlverhalten vonnöten sind,

I. in der Erwägung, dass ein strenger 
international anerkannter 
Verhaltenskodex für Manager und 
Mechanismen zur Abhaltung von 
Fehlverhalten vonnöten sind,

Or. en

Änderungsantrag 18
Enikő Győri

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass ein strenger EU-
Verhaltenskodex für Manager und 
Mechanismen zur Abhaltung von 
Fehlverhalten vonnöten sind,

I.  der Erwägung, dass ein strenger EU-
Verhaltenskodex für Manager und 
Mechanismen zur Abhaltung von 
Fehlverhalten vonnöten sind, die künftigen 
Vereinbarungen hinsichtlich der 
Abwicklung von Banken jedoch auch auf 
Institute, die keine Banken sind, wie 
Versicherungs-,  Investment- und 
Anlagenverwaltungunternehmen 
ausgedehnt werden sollten,

Or. en

Änderungsantrag 19
Arlene McCarthy

Entschließungsantrag
Erwägung J
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Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass eine systemisch 
bedingte exzessive Risikobereitschaft 
(Moral Hazard) verhindert und ein 
Rahmenwerk geschaffen werden muss, 
welches das System und nicht den 
„Missetäter“ schützt,

J. in der Erwägung, dass eine systemisch 
bedingte exzessive Risikobereitschaft 
(Moral Hazard) verhindert und ein 
Rahmenwerk geschaffen werden muss, 
welches das System und nicht den 
„Missetäter“ schützt, und insbesondere 
keine Rettungsfonds zur Rettung von 
Anteilseignern von Banken, die sämtliche 
Konsequenzen etwaiger Verluste zu 
tragen haben, oder zur Zahlung von Boni 
verwendet werden sollten,

Or. en

Änderungsantrag 20
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass eine systemisch 
bedingte exzessive Risikobereitschaft 
(Moral Hazard) verhindert und ein 
Rahmenwerk geschaffen werden muss, 
welches das System und nicht den 
„Missetäter“ schützt,

J. in der Erwägung, dass eine systemisch 
bedingte exzessive Risikobereitschaft 
(Moral Hazard) verhindert und ein 
Rahmenwerk geschaffen werden muss, 
welches das System und nicht den 
„Missetäter“ schützt, sowie in der 
Erwägung, dass Institute, die auf einen 
EU-Rettungsfonds zurückgreifen, 
Konsequenzen wie Verwaltungs- und 
Reparationsmaßnahmen zu tragen haben,

Or. en

Änderungsantrag 21
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)



PE441.146v01-00 12/115 AM\814824DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass von anderen 
Finanzsektoren nicht erwartet wird, in 
einen  Fonds einzuzahlen, der zur 
Rettung von Unternehmen im 
Bankensektor verwendet wird,

Or. en

Änderungsantrag 22
Enikő Győri

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass darauf 
hingewiesen werden sollte, dass der 
Transfer von Aktiva innerhalb einer 
Bankengruppe auf keinen Fall die 
Finanz- und Liquiditätsstabilität des 
Unternehmens, aus dem die Aktiva 
abgezogen wurden, gefährden dürfen,

Or. en

Änderungsantrag 23
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass Vorschläge in 
Bezug auf einen EU-Rahmen für  
grenzüberschreitendes 
Krisenmanagement im Bankensektor,
Initiativen internationaler Gremien wie 
der G20 und dem IWF berücksichtigen 
sollte, um gleiche 
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Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten,

Or. en

Änderungsantrag 24
Pervenche Berès

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass die im 
Bankensektor angewandten Maßnahmen 
einer differenzierten Vorgehensweise 
bedürfen, damit die 
Privatkundengeschäfte bei der 
Finanzierungen langfristiger 
Investitionen nicht benachteiligt werden,

Or. fr

Änderungsantrag 25
Enikő Győri

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass Europa sich 
darüber verständigen muss, wer, was wann 
und wie zu tun hat, wenn Finanzinstitute in 
eine Krise geraten,

L. in der Erwägung, dass Europa sich 
darüber verständigen muss, wer, was wann 
und wie und unter welchen Bedingungen 
zu tun hat, wenn Finanzinstitute in eine 
Krise geraten, und darüber hinaus präzise 
festgelegt werden muss, welche 
Maßnahmen in Bezug auf Bankfilialen in 
den Aufnahmeländern ergriffen werden 
sollen,

Or. en
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Änderungsantrag 26
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Erwägung M

Entschließungsantrag Geänderter Text

M. in der Erwägung, dass die großen 
Unterschiede in Bezug auf die 
Regulierungen und Insolvenzregelungen 
zwischen den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten mittels eines intensivierten 
Dialogs zwischen den nationalen 
Aufsichtsbehörden und Regierungsorganen 
innerhalb der Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
eingeebnet werden müssen,

M. in der Erwägung, dass die großen 
Unterschiede in Bezug auf die 
Regulierungen und Insolvenzregelungen 
zwischen den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten mittels eines 
harmonisierten Rahmens und eines 
intensivierten Dialogs zwischen den 
nationalen Aufsichtsbehörden und 
Regierungsorganen innerhalb der Gruppen 
für die länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität eingeebnet werden 
müssen,

Or. fr

Änderungsantrag 27
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Erwägung N

Entschließungsantrag Geänderter Text

N. in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ Banken aufgrund ihrer
Größe, Komplexität und gegenseitigen 
grenzüberschreitenden Verflechtung eine 
extrem hohe Gefahr für das Finanzsystem 
darstellen, weswegen es dringend eines 
gezielt auf sie abgestimmten
Regulierungsrahmens bedarf,

N. in der Erwägung, dass das 
Systemrisiken von Banken jeder Größe
ausgehen können, deren Komplexität und 
Interaktionen die Schaffung einer 
gemeinschaftlichen Regelung zur 
Krisenbewältigung rechtfertigen,

Or. fr
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Änderungsantrag 28
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Erwägung N

Entschließungsantrag Geänderter Text

N.  in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ Banken aufgrund ihrer 
Größe, Komplexität und gegenseitigen 
grenzüberschreitenden Verflechtung in 
Europa eine extrem hohe Gefahr für das 
Finanzsystem darstellen, weswegen es 
dringend eines gezielt auf sie 
abgestimmten Regulierungsrahmens 
bedarf,

N. in der Erwägung, dass die Krise gezeigt 
hat, dass Banken jeglicher Größe unter 
bestimmten Bedingungen systemische 
Risiken bergen können,

Or. en

Änderungsantrag 29
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Erwägung N

Entschließungsantrag Geänderter Text

N. in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ Banken aufgrund ihrer 
Größe, Komplexität und gegenseitigen 
grenzüberschreitenden Verflechtung in 
Europa eine extrem hohe Gefahr für das 
Finanzsystem darstellen, weswegen es 
dringend eines gezielt auf sie 
abgestimmten Regulierungsrahmens 
bedarf,

N. in der Erwägung, dass 
grenzüberschreitend tätige Banken eine 
internationale Dimension haben, 
weswegen es eines gezielt auf sie 
abgestimmten Regulierungsrahmens 
bedarf,

Or. en
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Änderungsantrag 30
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Erwägung N

Entschließungsantrag Geänderter Text

N. in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ Banken aufgrund ihrer 
Größe, Komplexität und gegenseitigen 
grenzüberschreitenden Verflechtung in 
Europa eine extrem hohe Gefahr für das 
Finanzsystem darstellen, weswegen es 
dringend eines gezielt auf sie 
abgestimmten Regulierungsrahmens 
bedarf,

N. in der Erwägung, dass 
grenzüberschreitend tätige Banken eine 
internationale Dimension haben, 
weswegen es eines gezielt auf sie 
abgestimmten Regulierungsrahmens 
bedarf,

Or. en

Änderungsantrag 31
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Erwägung N

Entschließungsantrag Geänderter Text

N. in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ Banken aufgrund ihrer 
Größe, Komplexität und gegenseitigen
grenzüberschreitenden Verflechtung in 
Europa eine extrem hohe Gefahr für das 
Finanzsystem darstellen, weswegen es 
dringend eines gezielt auf sie 
abgestimmten Regulierungsrahmens
bedarf,

N. in der Erwägung, dass die Größe, 
Komplexität und gegenseitige 
grenzüberschreitende Verflechtung in 
Europa bei einer beträchtlichen Anzahl 
von Banken zunehmen, weswegen es 
eines EU-Rahmens zur Beilegung von 
Krisen bedarf,

Or. en
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Änderungsantrag 32
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Erwägung N

Entschließungsantrag Geänderter Text

N. in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ Banken aufgrund ihrer 
Größe, Komplexität und gegenseitigen 
grenzüberschreitenden Verflechtung in 
Europa eine extrem hohe Gefahr für das 
Finanzsystem darstellen, weswegen es 
dringend eines gezielt auf sie 
abgestimmten Regulierungsrahmens 
bedarf,

N. in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ Banken aufgrund ihrer 
Größe, Investmentstrategien, Komplexität 
und gegenseitigen grenzüberschreitenden 
Verflechtung eine extrem hohe Gefahr für 
das Finanzsystem darstellen, weswegen es 
dringend eines gezielt auf sie 
abgestimmten Regulierungsrahmens bedarf 
und dass fairere Rettungsvorkehrungen 
für andere grenzüberschreitend tätige 
Finanzinstitute vonnöten sind,

Or. en

Änderungsantrag 33
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Erwägung N

Entschließungsantrag Geänderter Text

N. in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ Banken aufgrund ihrer 
Größe, Komplexität und gegenseitigen 
grenzüberschreitenden Verflechtung in 
Europa eine extrem hohe Gefahr für das 
Finanzsystem darstellen, weswegen es 
dringend eines gezielt auf sie 
abgestimmten Regulierungsrahmens 
bedarf,

N. in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ Banken aufgrund ihrer 
Größe, Komplexität und gegenseitigen 
grenzüberschreitenden Verflechtung 
sowohl auf regionaler als auch globaler 
Ebene eine extrem hohe Gefahr für das 
Finanzsystem darstellen, weswegen es 
dringend eines gezielt auf sie 
abgestimmten Regulierungsrahmens 
bedarf,

Or. en
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Änderungsantrag 34
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung N

Entschließungsantrag Geänderter Text

N. in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ Banken aufgrund ihrer 
Größe, Komplexität und gegenseitigen 
grenzüberschreitenden Verflechtung eine 
extrem hohe Gefahr für das Finanzsystem 
darstellen, weswegen es dringend eines 
gezielt auf sie abgestimmten 
Regulierungsrahmens bedarf,

N. in der Erwägung, dass einige 
„systemrelevante“ grenzüberschreitend 
tätige Banken aufgrund ihrer Größe, 
Komplexität und gegenseitigen 
grenzüberschreitenden Verflechtung eine 
extrem hohe Gefahr für das Finanzsystem 
darstellen, weswegen es dringend eines 
gezielt auf sie abgestimmten 
Regulierungsrahmens bedarf,

Or. en

Änderungsantrag 35
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Erwägung N a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Na. in der Erwägung, dass ein Rahmen 
zur Krisenbewältigung auf alle 
grenzüberschreitend tätigen 
Finanzinstitute anwendbar sein sollte,

Or. en

Änderungsantrag 36
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Erwägung N a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Na. in der Erwägung, dass 
Versicherungsentitäten bereits so 
strukturiert sind, dass sie über interne 
“Abwicklungsvorkehrungen” verfügen, so 
dass in dem Fall, dass eine von ihnen in 
Konkurs geriete, sie zwar keine neuen 
Geschäfte tätigen könnte, jedoch in der 
Lage wäre, ihre Verpflichtungen 
gegenüber Versicherten einzuhalten,

Or. en

Änderungsantrag 37
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Erwägung O

Entschließungsantrag Geänderter Text

O. in der Erwägung, dass ein besonderer 
Regulierungsrahmen für systemrelevante 
Banken mit einem gemeinsamen 
Regelwerk sowie ausreichendem 
Fachwissen und angemessenen 
Finanzmitteln ausgestattet werden muss, 
um wirksam staatliche Interventionen 
unterstützen zu können,

O. in der Erwägung, dass ein EU-Rahmen 
zur Krisenbewältigung einem 
gemeinsamen Regelwerk sowie 
ausreichendem Fachwissen und 
angemessenen Finanzmitteln ausgestattet 
werden muss, um wirksam staatliche 
Interventionen unterstützen zu können,

Or. en

Änderungsantrag 38
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Erwägung O

Entschließungsantrag Geänderter Text

O. in der Erwägung, dass ein besonderer 
Regulierungsrahmen für systemrelevante 

O. in der Erwägung, dass ein Rahmen zur 
Krisenbewältigung mit einem 
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Banken mit einem gemeinsamen 
Regelwerk sowie ausreichendem 
Fachwissen und angemessenen 
Finanzmitteln ausgestattet werden muss, 
um wirksam staatliche Interventionen 
unterstützen zu können,

gemeinsamen Regelwerk sowie 
ausreichendem Fachwissen und 
angemessenen Finanzmitteln ausgestattet 
werden muss, um wirksam staatliche 
Interventionen unterstützen zu können,

Or. en

Änderungsantrag 39
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Erwägung O

Entschließungsantrag Geänderter Text

O. in der Erwägung, dass ein besonderer 
Regulierungsrahmen für systemrelevante 
Banken mit einem gemeinsamen 
Regelwerk sowie ausreichendem 
Fachwissen und angemessenen 
Finanzmitteln ausgestattet werden muss, 
um wirksam staatliche Interventionen 
unterstützen zu können,

O. in der Erwägung, dass ein besonderer 
Regulierungsrahmen für 
grenzüberschreitend tätige Banken mit 
einem gemeinsamen Regelwerk sowie 
ausreichendem Fachwissen und 
angemessenen Finanzmitteln ausgestattet 
werden muss, um wirksam staatliche 
Interventionen unterstützen zu können,

Or. en

Änderungsantrag 40
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung O

Entschließungsantrag Geänderter Text

O. in der Erwägung, dass ein besonderer 
Regulierungsrahmen für systemrelevante 
Banken mit einem gemeinsamen 
Regelwerk sowie ausreichendem 
Fachwissen und angemessenen 
Finanzmitteln ausgestattet werden muss,
um wirksam staatliche Interventionen 
unterstützen zu können,

O. in der Erwägung, dass ein besonderer 
Regulierungsrahmen für 
grenzüberschreitend tätige Banken mit 
einem gemeinsamen Regelwerk sowie 
ausreichendem Fachwissen und 
angemessenen Finanzmitteln ausgestattet 
werden muss, um wirksam staatliche 
Interventionen unterstützen zu können,
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Or. en

Änderungsantrag 41
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Erwägung O

Entschließungsantrag Geänderter Text

O. in der Erwägung, dass ein besonderer 
Regulierungsrahmen für systemrelevante 
Banken mit einem gemeinsamen 
Regelwerk sowie ausreichendem 
Fachwissen und angemessenen 
Finanzmitteln ausgestattet werden muss, 
um wirksam staatliche Interventionen 
unterstützen zu können,

O. in der Erwägung, dass ein  
Regulierungsrahmen für 
grenzüberschreitend tätige Banken mit 
einem gemeinsamen Regelwerk sowie 
ausreichendem Fachwissen und 
angemessenen Finanzmitteln ausgestattet 
werden muss, um wirksam staatliche 
Interventionen unterstützen zu können,

Or. en

Änderungsantrag 42
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Erwägung P

Entschließungsantrag Geänderter Text

P. in der Erwägung, dass ein im 
Schnellverfahren geschaffener 
besonderer Regulierungsrahmen für 
systemrelevante Banken mittel- bzw. 
langfristig in einen für alle Banken in der 
Europäischen Union geltenden 
allgemeinen Regulierungsrahmen 
münden sollte,

entfällt

Or. fr
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Änderungsantrag 43
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Erwägung P

Entschließungsantrag Geänderter Text

P. in der Erwägung, dass ein im 
Schnellverfahren geschaffener 
besonderer Regulierungsrahmen für 
systemrelevante Banken mittel- bzw. 
langfristig in einen für alle Banken in der 
Europäischen Union geltenden 
allgemeinen Regulierungsrahmen 
münden sollte,

Entfällt

Or. en

Änderungsantrag 44
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Erwägung P

Entschließungsantrag Geänderter Text

P. in der Erwägung, dass ein im 
Schnellverfahren geschaffener 
besonderer Regulierungsrahmen für 
systemrelevante Banken mittel- bzw. 
langfristig in einen für alle Banken in der 
Europäischen Union geltenden 
allgemeinen Regulierungsrahmen 
münden sollte,

Entfällt

Or. en

Änderungsantrag 45
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Erwägung P
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Entschließungsantrag Geänderter Text

P. in der Erwägung, dass ein im 
Schnellverfahren geschaffener 
besonderer Regulierungsrahmen für 
systemrelevante Banken mittel- bzw. 
langfristig in einen für alle Banken in der 
Europäischen Union geltenden 
allgemeinen Regulierungsrahmen 
münden sollte,

Entfällt

Or. en

Änderungsantrag 46
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Erwägung P

Entschließungsantrag Geänderter Text

P. in der Erwägung, dass ein im 
Schnellverfahren geschaffener 
besonderer Regulierungsrahmen für 
systemrelevante Banken mittel- bzw. 
langfristig in einen für alle Banken in der 
Europäischen Union geltenden allgemeinen 
Regulierungsrahmen münden sollte,

P. in der Erwägung, dass ein EU-Rahmen 
zur Krisenbewältigung für 
grenzüberschreitend tätige Banken mittel-
bzw. langfristig in einen für alle Banken in 
der Europäischen Union geltenden 
allgemeinen Regulierungsrahmen münden 
sollte,

Or. en

Änderungsantrag 47
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Erwägung P

Entschließungsantrag Geänderter Text

P. in der Erwägung, dass ein im 
Schnellverfahren geschaffener besonderer 
Regulierungsrahmen für systemrelevante 
Banken mittel- bzw. langfristig in einen für 

P. n der Erwägung, dass ein im 
Schnellverfahren geschaffener besonderer 
Regulierungsrahmen für systemrelevante 
Banken mittel- bzw. langfristig in einen für 
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alle Banken in der Europäischen Union 
geltenden allgemeinen 
Regulierungsrahmen münden sollte,

alle grenzüberschreitend tätige
Finanzinstitute in der Europäischen Union 
geltenden allgemeinen 
Regulierungsrahmen einschließlich eines 
harmonisierten EU-Insolvenzrahmens
münden sollte,

Or. en

Änderungsantrag 48
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Erwägung P

Entschließungsantrag Geänderter Text

P. in der Erwägung, dass ein im 
Schnellverfahren geschaffener besonderer 
Regulierungsrahmen für systemrelevante
Banken mittel- bzw. langfristig in einen für 
alle Banken in der Europäischen Union 
geltenden allgemeinen 
Regulierungsrahmen münden sollte,

P. in der Erwägung, dass ein im 
Schnellverfahren geschaffener besonderer 
Regulierungsrahmen für 
grenzüberschreitend tätige Banken mittel-
bzw. langfristig in einen für alle Banken in 
der Europäischen Union geltenden 
allgemeinen Regulierungsrahmen münden 
sollte,

Or. en

Änderungsantrag 49
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Erwägung P a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pa. in der Erwägung, dass ein 
grundlegendes Prinzip der Regulierung 
sein sollte, dass keine Bank so groß 
werden darf, dass man ihr Scheitern nicht 
zulassen darf,

Or. en
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Änderungsantrag 50
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Erwägung P b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pb. in der Erwägung, dass der Ausschluss 
von “moral hazard" ein Leitprinzip einer 
künftigen Finanzaufsicht sein muss,

Or. en

Änderungsantrag 51
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Erwägung P c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pc. In der Erwägung, dass der globale 
Charakter der Finanzkrise es unbedingt 
erfordert, dass ein neuer Rahmen auf 
internationaler Ebene in dafür 
angemessenen Gremien geschaffen wird,

Or. en

Änderungsantrag 52
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Erwägung P d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pd. in der Erwägung, dass es die Pflicht 
der Regulierer in den Mitgliedstaaten ist, 
Instrumente eines frühen Eingreifens und 
einen Rahmen zur Krisenbewältigung zu 
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entwickeln,

Or. en

Änderungsantrag 53
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Erwägung P e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pe. in der Erwägung, dass die Erfahrung 
von Northern Rock, AIG, und Lehman 
Brothers gezeigt hat, dass sich 
Systemrisiken nicht auf Banken, ihren 
Typ, ihre Größe oder ihren Grad der  
Verflechtung beschränken, und das 
Hauptaugenmerk darauf liegen sollte, das 
Verhalten, das zu systemrelevantem 
Scheitern führt, zu identifizieren und zu 
begrenzen,

Or. en

Änderungsantrag 54
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Erwägung P a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pa. in der Erwägung, dass jedweder 
Stabilitätsfonds auf gesamteuropäischer 
Grundlage nur zur Bewältigung künftiger 
Krisen dienen, jedoch nicht für 
Finanzinterventionen bei Krisen 
verwendet werden darf, die auf 
anhaltenden Problemen der Finanzkrise 
von 2007/2008 beruhen,

Or. en
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Änderungsantrag 55
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Erwägung P a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pa. in der Erwägung, dass nationale 
Abwicklungsbehörden über die rechtliche 
Befugnis verfügen sollten, die sofortige 
Anwendung von Klauseln einer frühen 
Vertragsauflösung vorübergehend 
aufzuschieben, um die Transferierung 
bestimmter Finanzmarktverträge an ein 
anderes solides Finanzinstitut, ein 
Überbrückungsfinanzinstitut oder eine 
andere öffentliche Einrichtung zu 
ermöglichen,

Or. en

Änderungsantrag 56
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Erwägung P b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Pb. in der Erwägung, dass die 
Beaufsichtigung, Befugnisse des frühen 
Eingreifens und Maßnahmen in 
Zusammenhang mit einer 
Krisenbewältigung als drei miteinander 
verzahnte Maßnahmen eines 
gemeinsamen Rahmens betrachtet werden 
sollten,

Or. en
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Änderungsantrag 57
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Kommission gemäß 
Artikel 50 und Artikel 114 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf, dem Parlament bis zum 
31. Dezember 2011 einen oder mehrere 
Legislativvorschläge oder Vorschläge zu 
einem EU-Rahmen für das 
Krisenmanagement, einer 
Abwicklungsstelle und einem EU-
Finanzstabilisierungsfonds entsprechend 
der im Folgenden aufgeführten 
ausführlichen Empfehlungen zu 
unterbreiten,

1. fordert die Kommission gemäß 
Artikel 50 und Artikel 114 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf, dem Parlament bis zum 30. 
April 2011 einen oder mehrere 
Legislativvorschläge oder Vorschläge zu 
einem EU-Rahmen für das 
Krisenmanagement, einer 
Abwicklungsstelle einem EU-
Finanzstabilisierungsfonds und einem Netz 
nationaler Stabilisierungsfonds
entsprechend der im Folgenden 
aufgeführten ausführlichen Empfehlungen 
zu unterbreiten,

Or. en

Änderungsantrag 58
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Kommission gemäß 
Artikel 50 und Artikel 114 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf, dem Parlament bis zum 
31. Dezember 2011 einen oder mehrere 
Legislativvorschläge oder Vorschläge zu 
einem EU-Rahmen für das 
Krisenmanagement, einer 
Abwicklungsstelle und einem EU-
Finanzstabilisierungsfonds entsprechend 
der im Folgenden aufgeführten 
ausführlichen Empfehlungen zu 
unterbreiten,

1 fordert die Kommission gemäß 
Artikel 50 und Artikel 114 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf, dem Parlament bis zum 
31. Dezember 2011 einen oder mehrere 
Legislativvorschläge oder Vorschläge zu 
einem EU-Rahmen für das 
Krisenmanagement und einer 
Abwicklungsstelle entsprechend der im 
Folgenden aufgeführten ausführlichen 
Empfehlungen zu unterbreiten, wobei 
Initiativen internationaler Gremien wie  
der G20 und des IWF zur Gewährleistung 
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weltweit gleicher 
Wettbewerbsbedingungen berücksichtigt 
werden, die auf einer eingehenden 
Analyse aller zur Verfügung stehenden 
Alternativen einschließlich einer 
Folgenabschätzung beruhen;

Or. en

Änderungsantrag 59
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Kommission gemäß 
Artikel 50 und Artikel 114 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf, dem Parlament bis zum 
31. Dezember 2011 einen oder mehrere 
Legislativvorschläge oder Vorschläge zu 
einem EU-Rahmen für das 
Krisenmanagement, einer 
Abwicklungsstelle und einem EU-
Finanzstabilisierungsfonds entsprechend 
der im Folgenden aufgeführten 
ausführlichen Empfehlungen zu 
unterbreiten,

1. fordert die Kommission gemäß 
Artikel 50 und Artikel 114 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf, dem Parlament bis zum 
31. Dezember 2011 einen oder mehrere 
Legislativvorschläge oder Vorschläge zu 
einem EU-Rahmen für das 
Krisenmanagement entsprechend der im 
Folgenden aufgeführten ausführlichen 
Empfehlungen zu unterbreiten,

Or. en

Änderungsantrag 60
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vertritt die Auffassung, dass die 
finanziellen Auswirkungen des verlangten 

3. vertritt die Auffassung, dass die 
finanziellen Auswirkungen des verlangten 
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Vorschlags durch angemessene 
Haushaltsmittel (jedoch nicht durch die 
Beiträge der am EU-
Finanzstabilisierungsfonds beteiligten 
Banken) abzudecken sind;

Vorschlags durch angemessene 
Haushaltsmittel der Mitgliedstaaten
abzudecken sind;

Or. en

Änderungsantrag 61
Olle Ludvigsson

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 1 – Aufzählungspunkt 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• sicherstellen, dass die 
Arbeitnehmerinteressen berücksichtigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 62
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 1 – Aufzählungspunkt 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• negative externe Einflüsse von 
Finanzmärkten und –instituten 
internalisieren;

Or. en

Änderungsantrag 63
Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Anlage – Empfehlung 1 – Nummer 1 a (neu)



AM\814824DE.doc 31/115 PE441.146v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. Sicherstellung, dass Universalbanken 
weder Spareinlagen ihrer Kunden noch 
Liquiditätshilfen der Zentralbanken zur 
Refinanzierung von risikoreichen 
Investmentgeschäften verwenden; hierzu 
sollten in den Finanzinstituten interne 
„Firewalls“ zwischen den 
Geschäftsbereichen eingerichtet werden, 
die zugleich den Aufsichtsbehörden 
entsprechende Nachprüfungen 
ermöglichen. Solche Maßnahmen können 
dazu beitragen, dass Spareinlagen und 
Liquiditätshilfen der Zentralbanken 
hauptsächlich der Realwirtschaft in Form 
von Krediten für Investitionen zur  
Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig 
können interne „Firewalls“ dazu dienen, 
die Komplexität und Undurchsichtigkeit 
systemrelevanter Banken zu verringern.

Or. de

Änderungsantrag 64
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. sicherstellen, dass keine 
Privatkundeneinlagen und auch keine 
Liquiditätsfazilitäten der Zentralbanken 
von großen Universalbanken zur 
Refinanzierung von mit hohem Risiko 
verbundenen Anlagetätigkeiten verwendet 
werden. Zu diesem Zweck sollten die 
Universalbanken interne Firewalls 
einrichten, auch um die 
Aufsichtsbehörden in die Lage zu 
versetzen, die Einhaltung dieses 
Grundsatzes zu überwachen. Dadurch 
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wird das Risiko für Einlagen verringert 
und sichergestellt, dass Einlagen und die 
Zentralbankliquidität als wichtigste 
Quelle zur Finanzierung der 
Realwirtschaft dienen.

Or. en

Änderungsantrag 65
Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Anlage – Empfehlung 1 – Nummer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. Sicherstellung, dass Universalbanken 
weder Spareinlagen ihrer Kunden noch 
Liquiditätshilfen der  Zentralbanken zur 
Refinanzierung von risikoreichen 
Investmentgeschäften verwenden; hierzu 
sollten in den Finanzinstituten interne 
"fire walls" zwischen den 
Geschäftsbereichen eingerichtet werden.

Or. de

Änderungsantrag 66
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Die schrittweise Harmonisierung 
bestehender nationaler Abwicklungs- und 
Insolvenzgesetze und Aufsichtsbefugnisse 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums, 
wodurch ein wirksames einheitliches EU-
Regelwerk geschaffen wird.

2. Die schrittweise Koordinierung
bestehender nationaler Abwicklungs- und 
Insolvenzgesetze und Aufsichtsbefugnisse 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums, 
wodurch ein wirksames einheitliches EU-
Regelwerk geschaffen wird.

Or. en
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Änderungsantrag 67
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. Während der Zeit des Übergangs von 
einem koordinierten Abwicklungsrahmen 
(der bereits seit Juni 2008 in Kraft ist, als 
die Vereinbarung über die 
Finanzmarktstabilität angenommen 
wurde, durch die die einzelstaatlichen 
Maßnahmen koordiniert werden sollten) 
zu einem integrierten Rahmen sollte es 
einen rechtlich bindenden gemeinsamen 
Beschlussfassungsprozess geben, der auf 
den bestehenden Strukturen aufbaut, 
wonach Kollegien von Aufsichtsbehörden 
um für die Abwicklung von Banken 
zuständige nationale 
Verwaltungsbehörden erweitert werden 
sollten. Diese für die Abwicklung 
zuständigen Kollegien sollten daher unter 
Achtung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten gemeinsame Beschlüsse 
der für die Abwicklung grenzübergreifend 
tätiger Rechtssubjekte zuständigen 
nationalen Behörden fassen.  Die EBA 
sollte verbindliche 
Schlichtungsbefugnisse erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 68
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. In einer bindenden Verordnung 
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sollten Schwellenwerte für ein 
Tätigwerden der Aufsichts- und 
Abwicklungsbehörden sowie verbindliche 
Leitlinien für eine fiskalische 
Lastenteilung im Rahmen des 
Krisenmanagements festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 69
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 2 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2c. Als Teil dieser Leitlinien sollten 
spezielle Bestimmungen festgelegt 
werden, um eine faire Behandlung 
sämtlicher Tochtergesellschaften und 
Zweigstellen desselben 
länderübergreifend tätigen Instituts in 
allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten 
und somit einen Kapitalschwund bei den 
Tochtergesellschaften und Zweigstellen 
zu vermeiden, der der Finanzstabilität der 
Aufnahmestaaten abträglich wäre.

Or. en

Änderungsantrag 70
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 2 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2d. Sobald der Prozess der 
Harmonisierung der Insolvenz- und 
Aufsichtsbestimmungen am Ende des 
Übergangszeitraums abgeschlossen ist, 
sollte eine einzige europäische 
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Abwicklungsbehörde als eigenständige 
Einrichtung oder als Einheit innerhalb 
der EBA eingerichtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 71
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 2 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2e. Nationale Abwicklungsbehörden 
sollten die gesetzliche Befugnis erhalten, 
die sofortige Anwendung von Klauseln 
über eine vorzeitige Vertragsauflösung 
vorübergehend auszusetzen, damit eine 
Übertragung bestimmter 
Finanzmarktverträge auf ein anderes 
wirtschaftlich gesundes Finanzinstitut, 
ein Überbrückungsfinanzinstitut oder 
eine andere öffentliche Einrichtung 
erfolgen kann. Dementsprechend sollte 
die Richtlinie 2002/47/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Juni 2002 über 
Finanzsicherheiten1 geändert werden, 
damit Abwicklungsbehörden derartige 
Übertragungen durchführen können.
1ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43.

Or. en

Änderungsantrag 72
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 2 f (neu)



PE441.146v01-00 36/115 AM\814824DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

2f. Die Abwicklungsbehörden sollten 
befugt sein, von einer Reihe von 
Bestimmungen der Richtlinie 77/91/EWG, 
der Richtlinie 2004/25/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21 April 2004 betreffend 
Übernahmeangebote1, und der Richtlinie 
2007/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Juli 
2007 über die Ausübung bestimmter 
Rechte von Aktionären in börsennotierten 
Gesellschaften2 abzuweichen, durch deren 
Einhaltung die rasche Rekapitalisierung 
bzw. Umstrukturierung einer in Konkurs 
geratenen Bank verzögert oder sogar 
blockiert werden kann.
1 ABl. L 142 vom 30.04.04, S. 12. 
2ABl. L 184 vom 14.07.07, S. 17.

Or. en

Änderungsantrag 73
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 2 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2g. Zur Verbesserung von 
Zusammenarbeit und Transparenz sollten 
regelmäßig gegenseitige Begutachtungen 
der Aufsichtsbehörden unter der Leitung 
der Europäischen Bankaufsichtsbehörde 
durchgeführt werden, die auf 
vorhergehenden Eigenbewertungen 
aufbauen.

Or. en
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Änderungsantrag 74
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 2 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2h. Bei jeder Abwicklung oder 
Liquidation eines länderübergreifend 
tätigen Instituts sollte von der 
Europäischen Bankaufsichtsbehörde 
eingesetzten unabhängigen 
Sachverständigen eine eingehende 
Untersuchung durchgeführt werden, um 
die einschlägigen Ursachen und 
Verantwortlichkeiten hervorzuheben. 
Über diese Untersuchungen sollte dem EP 
Bericht erstattet werden.

Or. en

Änderungsantrag 75
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden.

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(EBA) in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität (nach der 
Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);
• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
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konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität;
• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. en

Änderungsantrag 76
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema: an die 
Europäische Aufsichtsbehörde (Banken), 
die dabei  jeweils mit dem Kollegium 
nationaler Aufsichtsbehörden oder der 
konsolidierten Aufsichtsbehörde oder der 
nationalen Aufsichtsbehörde eng 
zusammenarbeitet,

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(EBA) in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität (nach der 
Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

Die genauen Modalitäten dieser 
Zusammenarbeit, insbesondere das 
Ausmaß der Intervention der 
Europäischen Aufsichtsbehörde, sind 
festzulegen.

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 



AM\814824DE.doc 39/115 PE441.146v01-00

DE

mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität; für alle übrigen 
grenzüberschreitenden nicht 
systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität;
• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. fr

Änderungsantrag 77
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(EBA) in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität (nach der 
Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);
• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität;

• für grenzüberschreitende Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität, 
wobei die EBA über die ultimative 
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Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt, 
wie im Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einrichtung einer 
Europäischen Bankaufsichtsbehörde 
(KOM(2009)0501) festgelegt ist;

•  für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. en

Änderungsantrag 78
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
frühes Eingreifen und die Genehmigung 
der Notfallpläne der Banken auf die 
zuständigen Aufsichtsbehörden nach dem 
folgenden Schema:

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für grenzüberschreitend tätige Banken: 
die Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(EBA) in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

•  für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität;
• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.
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Or. en

Änderungsantrag 79
Leonardo Domenici

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für grenzüberschreitend tätige Banken: 
die Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(EBA) in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität;
• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. en

Änderungsantrag 80
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für grenzüberschreitend tätige Banken: 
die Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(EBA) in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität;
• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. en

Änderungsantrag 81
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
in enger Zusammenarbeit mit dem 

• für grenzüberschreitend tätige Banken: 
die Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(EBA) in enger Zusammenarbeit mit dem 
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Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität;
• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. en

Änderungsantrag 82
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
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länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität;
• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. en

Änderungsantrag 83
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für grenzüberschreitend tätige Banken: 
die Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(EBA) in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität;

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität;

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. en
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Änderungsantrag 84
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für grenzüberschreitend tätige Banken: 
die Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(EBA) in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität;

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität;

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. en

Änderungsantrag 85
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 



PE441.146v01-00 46/115 AM\814824DE.doc

DE

nach dem folgenden Schema: nach dem folgenden Schema:
• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität;

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
nationalen Aufsichtsbehörden im 
Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität;

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. en

Änderungsantrag 86
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

3. Die Übertragung der Verantwortung für 
das Krisenmanagement und die 
Genehmigung der Notfallpläne der Banken 
auf die zuständigen Aufsichtsbehörden 
nach dem folgenden Schema:

• für systemrelevante Banken: die 
Europäische Bankaufsichtsbehörde 
(EBA) in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium nationaler Aufsichtsbehörden 
und den Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität 
(nach der Definition in der obengenannten 
Vereinbarung von Juni 2008);

• für systemrelevante Banken: die 
nationale Finanzaufsichtsbehörde in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kollegium 
nationaler Aufsichtsbehörden und den 
Gruppen für die länderübergreifende 
Finanzmarktstabilität (nach der Definition 
in der obengenannten Vereinbarung von 
Juni 2008);

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 

• für alle übrigen grenzüberschreitenden 
nicht systemrelevanten Banken: die 
konsolidierte Aufsichtsbehörde im 
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Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität;

Kollegium mit der EBA als 
Koordinierungsstelle und in Abstimmung 
mit dem Gruppen für die 
länderübergreifende Finanzmarktstabilität;

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

• für Inlandsbanken: die nationale 
Aufsichtsbehörde.

Or. en

Änderungsantrag 87
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Die Erstellung eines einheitlichen 
Regelwerks für das Krisenmanagement der 
EU-Aufsichtsbehörden einschließlich 
einheitlicher Methoden, Definitionen und 
Terminologie.

4. Die Erstellung eines einheitlichen 
Regelwerks für das Krisenmanagement 
einschließlich einheitlicher Methoden, 
Definitionen und Terminologie.

Or. en

Änderungsantrag 88
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Die Erstellung eines einheitlichen 
Regelwerks für das Krisenmanagement der 
EU-Aufsichtsbehörden einschließlich 
einheitlicher Methoden, Definitionen und 
Terminologie.

4. Die Erstellung eines einheitlichen 
Regelwerks für das Krisenmanagement 
einschließlich einheitlicher Methoden, 
Definitionen und Terminologie.

Or. en
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Änderungsantrag 89
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Die Erstellung eines einheitlichen 
Regelwerks für das Krisenmanagement der 
EU-Aufsichtsbehörden einschließlich 
einheitlicher Methoden, Definitionen und 
Terminologie.

4. Die Erstellung einheitlicher Leitlinien 
für das Krisenmanagement der EU-
Aufsichtsbehörden einschließlich 
einheitlicher Methoden, Definitionen und 
Terminologie.

Or. en

Änderungsantrag 90
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Die Erstellung eines einheitlichen 
Regelwerks für das Krisenmanagement der 
EU-Aufsichtsbehörden einschließlich 
einheitlicher Methoden, Definitionen und 
Terminologie.

4. Die Erstellung eines einheitlichen 
Regelwerks für das Krisenmanagement der 
EU-Aufsichtsbehörden einschließlich 
einheitlicher Methoden, Definitionen und 
Terminologie sowie von relevanten 
Kriterien für einen Belastungstext 
grenzüberschreitend tätiger Banken.

Or. en

Änderungsantrag 91
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Abwicklungspläne werden durch das 5. Abwicklungspläne werden durch das 
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Regelwerk verbindlich vorgeschrieben. Regelwerk verbindlich vorgeschrieben und 
enthalten Details über eine ausgewogene 
Verteilung von Vermögenswerten und 
Kapital, wobei Mittel, die von 
Tochtergesellschaften und Zweigstellen 
auf andere Unternehmensteile übertragen 
wurden, wieder beigetrieben werden 
können, sowie eine Ausweisung von 
Teilungsplänen, die eine Abtrennung von  
eigenständiger Geschäftsbereiche 
ermöglichen, insbesondere derer, die 
lebenswichtige Infrastrukturen
bereitstellen wie Zahlungsdienste.

Or. en

Änderungsantrag 92
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Abwicklungspläne werden durch das 
Regelwerk verbindlich vorgeschrieben.

5. Abwicklungspläne werden durch das 
Regelwerk verbindlich vorgeschrieben. Die 
Anforderungen an den Inhalt der Pläne 
sollten der Größe, den Tätigkeiten und 
dem Filialnetz der jeweiligen Bank 
entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 93
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Abwicklungspläne werden durch das 
Regelwerk verbindlich vorgeschrieben.

5. Regelmäßige Abwicklungspläne werden 
durch das Regelwerk verbindlich 
vorgeschrieben, und diese Pläne müssen 
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auch eine eingehende Eigenbewertung 
des jeweiligen Instituts beinhalten.

Or. en

Änderungsantrag 94
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 6 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Die Konzipierung einer europäischen 
Aufsichtsbewertung für Banken vor 
Dezember 2011 auf der Grundlage 
einheitlicher quantitativer und qualitativer 
Indikatoren („Risikosteuerpult"), darunter
mindestens die folgenden:

6. Die Konzipierung einer europäischen 
Aufsichtsbewertung für Banken vor 
Dezember 2011 auf der Grundlage 
einheitlicher quantitativer und qualitativer 
Indikatoren ("Risikosteuerpult"), die 
jedoch nach der Natur, dem Umfang und 
der Komplexität des betreffenden Instituts 
bewertet werden sollten. Dies sollte
mindestens Folgendes umfassen:

Or. en

Änderungsantrag 95
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 6 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Die Konzipierung einer europäischen 
Aufsichtsbewertung für Banken vor 
Dezember 2011 auf der Grundlage 
einheitlicher quantitativer und qualitativer 
Indikatoren („Risikosteuerpult"), darunter 
mindestens die folgenden:

6. Die Konzipierung einer europäischen 
Aufsichtsbewertung für Banken vor 
Dezember 2011 unter Achtung der 
Vertraulichkeit und auf der Grundlage 
einheitlicher quantitativer und qualitativer 
Indikatoren („Risikosteuerpult"), darunter 
mindestens die folgenden:

Or. fr
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Änderungsantrag 96
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 6 – Aufzählungspunkt 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Verschuldungsgrad; • Verschuldungsgrad sowie getrennte 
Aufstellung des lang- und kurzfristigen 
Verschuldungsgrads;

Or. en

Änderungsantrag 97
Enikő Győri

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Die Ermächtigung der 
Aufsichtsbehörden zur Intervention auf der 
Grundlage von Schwellenwerten der
Aufsichtsbewertung in vollem Einklang
mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit.

7. Die Ermächtigung der 
Aufsichtsbehörden zur Intervention auf der 
Grundlage von im Voraus festgelegten 
automatischen Auslöseschwellen, die in 
erster Linie den Verschuldungsgrad und 
die Liquiditätsrisiken der betreffenden 
Finanzinstitution erfassen. Außerdem 
sollten die Mechanismen für ein 
frühzeitiges Eingreifen der 
Aufsichtsbehörden auf harmonisierte 
Regeln für die Rechnungslegung gestützt 
sein und mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit in Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 98
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Einleitung
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Ein Mindestinstrumentarium der 
Aufsichtsbehörden zur Intervention in 
Krisensituationen, das über Artikel 136 der 
Richtlinie 2006/48/EG hinausgeht und 
mindestens die Befugnisse umfasst,

8. Ein Mindestinstrumentarium der 
Aufsichtsbehörden zur Intervention in 
Krisensituationen, für das die 
einschlägigen Sektorvorschriften 
geändert werden oder für das neue 
Vorschriften für den Sektor eingeführt 
werden und das die Befugnisse umfasst, 

Or. en

Änderungsantrag 99
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Ein Mindestinstrumentarium der 
Aufsichtsbehörden zur Intervention in 
Krisensituationen, das über Artikel 136 der 
Richtlinie 2006/48/EG hinausgeht und 
mindestens die Befugnisse umfasst,

8. Ausstattung der Aufsichtsbehörden mit 
geeigneten Rechtsinstrumenten über das 
hinaus, was in Artikel 136 der Richtlinie 
2006/48/EG vorgesehen ist, damit 
Folgendes möglich ist:

Or. fr

Änderungsantrag 100
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Ein Mindestinstrumentarium der 
Aufsichtsbehörden zur Intervention in 
Krisensituationen, das über Artikel 136 
der Richtlinie 2006/48/EG hinausgeht und 
mindestens die Befugnisse umfasst,

8. Ein Mindestinstrumentarium der 
Aufsichtsbehörden zur Frühintervention
in Krisensituationen, das über Artikel 136 
der Richtlinie 2006/48/EG hinausgeht und 
mindestens die Befugnisse umfasst,

Or. en



AM\814824DE.doc 53/115 PE441.146v01-00

DE

Änderungsantrag 101
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Ein Mindestinstrumentarium der 
Aufsichtsbehörden zur Intervention in 
Krisensituationen, das über Artikel 136 
der Richtlinie 2006/48/EG hinausgeht und 
mindestens die Befugnisse umfasst,

8. Ein Mindestinstrumentarium der 
Aufsichtsbehörden zur Frühintervention, 
das über Artikel 136 der Richtlinie 
2006/48/EG hinausgeht und mindestens die 
Befugnisse umfasst,

Or. en

Änderungsantrag 102
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Personaländerungen auf oberster 
Führungsebene vorzuschlagen;

Personaländerungen auf oberster 
Führungsebene vorzuschlagen oder zu 
verfügen;

Or. en

Änderungsantrag 103
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• einen Sonderverwalter auf 
Gruppenebene zu ernennen;

Or. en
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Änderungsantrag 104
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die Aufsichtsbehörden müssen 
veranlassen können, dass eigenständige 
Geschäftsbereiche – im Fall ihres 
Scheitern wie ihres Erfolgs – aus dem 
Institut herausgelöst werden, damit die 
weitere Fortführung der Kernfunktionen 
gewährleistet wird;

Or. en

Änderungsantrag 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die Übertragung von Vermögenswerten 
zwischen den Einheiten der Gruppe zu 
verfügen;

Or. en

Änderungsantrag 106
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

• den teilweisen oder vollständigen 
Verkauf zu erwirken;

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 107
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die Aussetzung aller Forderungen an die 
Bank zu erwirken („Moratorium“);

Or. en

Änderungsantrag 108
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

• eine Brückenbank oder GoodBank/Bad 
Bank einzurichten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 109
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

• eine Brückenbank oder GoodBank/Bad 
Bank einzurichten;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 110
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die Umwandlung von Schulden in 
Beteiligungen mit angemessenen 
Sicherheitsabschlägen vorzuschreiben;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 111
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die Umwandlung von Schulden in 
Beteiligungen mit angemessenen 
Sicherheitsabschlägen vorzuschreiben;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 112
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die Umwandlung von Schulden in 
Beteiligungen mit angemessenen 
Sicherheitsabschlägen vorzuschreiben;

• die Umwandlung von Schulden in 
Beteiligungen oder, je nach Art des 
Instituts, in anderes Wandelkapital, mit 
angemessenen Sicherheitsabschlägen 
vorzuschreiben;

Or. en
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Änderungsantrag 113
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

•die Inanspruchnahme des EU-
Finanzstabilitätsfonds zu genehmigen, 
damit im Notfall mittelfristig besicherte 
Mittel beschafft werden können; 

Or. en

Änderungsantrag 114
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• über den EU-Finanzstabilitätsfonds 
Bürgschaften zu stellen, um Fusions- und 
Übernahmetransaktionen zu ermöglichen,

Or. en

Änderungsantrag 115
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

• vorübergehend die Kontrolle an die 
öffentliche Hand zu übertragen;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 116
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

• vorübergehend die Kontrolle an die 
öffentliche Hand zu übertragen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 117
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

• ein Kreditinstitut abzuwickeln. entfällt

Or. en

Änderungsantrag 118
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

• ein Kreditinstitut abzuwickeln. entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 119
Enikő Győri

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Festlegung der Grundsätze und der 
Vorgehensweisen für die Neubewertung 
der wertgeminderten Vermögenswerte der 
Bank sowie der geltenden Vorschriften, 
die dann bei einer finanziellen 
Krisensituation auf gruppeninterne 
Vermögensumschichtungen Anwendung 
finden; 

Or. en

Änderungsantrag 120
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Erwirken der Einbehaltung von 
Gewinnen und Dividenden und 
Beschränkungen, um die 
Eigenkapitalanforderungen zu 
konsolidieren und sicherzustellen, dass 
die Aktionäre und Gläubiger vor den 
Steuerzahlern zur Kasse gebeten werden; 

Or. en

Änderungsantrag 121
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 b (neu)



PE441.146v01-00 60/115 AM\814824DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Umstrukturierung und Übertragung von 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 
an andere Institute, damit systemrelevante 
Transaktionen bruchlos fortgeführt 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 122
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Festlegung der Kriterien zur Bewertung 
wertgeminderter Vermögenswerte;

Or. en

Änderungsantrag 123
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

•Forderung nach Intervention des EU-
Finanzstabilitätsfonds;

Or. en

Änderungsantrag 124
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

• Überwachung der Vorgänge bei 
gruppeninternen 
Vermögensübertragungen;

Or. en

Änderungsantrag 125
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Überwachung der Vorgänge bei 
gruppeninternen 
Vermögensübertragungen;

Or. en

Änderungsantrag 126
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Überwachung der Vorgänge bei 
gruppeninternen 
Vermögensübertragungen;

Or. en

Änderungsantrag 127
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

• verbindliche Festlegung genauer Fristen 
für alle Tätigkeitsaspekte eines Instituts 
zwecks Verringerung der Risiken oder die 
zwingende Auflage, andere Maßnahmen 
zu ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 128
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Erzwingung des Rücktritts des 
Vorstandsvorsitzenden der Bank und/oder 
das Vorstandsmitglieds und gleichzeitig 
Ernennung eines Mitglieds, das an dessen 
Stelle tritt, bis die Bank einen neuen 
Vorstandvorsitzenden bzw. ein neues 
Vorstandsmitglied ernannt hat;

Or. en

Änderungsantrag 129
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 1 – Aufzählungspunkt 8 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• zwingende Festlegung einer 
Mindestkapitalmenge, die größer ist als 
die Summe der Kapitalanforderungen für 
die nach den gesetzlichen Vorschriften 
berechneten Kreditrisiken, Marktrisiken 
und Geschäftsrisiken, sofern das Institut 
in Bezug auf Solvenz, Liquidität, 
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Risikomanagement, Transparenz und 
interne Anweisungen Defizite aufweist;

Or. en

Änderungsantrag 130
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Für Banken, die in den 
Finanzstabilisierungsfonds einzahlen, 
umfassen die Aufsichtsbefugnisse

entfällt

• die Bereitstellung direkter Darlehen;
• eine Kapitalzuführung.

Or. en

Änderungsantrag 131
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Für Banken, die in den 
Finanzstabilisierungsfonds einzahlen, 
umfassen die Aufsichtsbefugnisse

entfällt

• die Bereitstellung direkter Darlehen;
• eine Kapitalzuführung.

Or. en
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Änderungsantrag 132
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Für Banken, die in den 
Finanzstabilisierungsfonds einzahlen, 
umfassen die Aufsichtsbefugnisse

entfällt

• die Bereitstellung direkter Darlehen;
• eine Kapitalzuführung.

Or. en

Änderungsantrag 133
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Für Banken, die in den 
Finanzstabilisierungsfonds einzahlen, 
umfassen die Aufsichtsbefugnisse

entfällt

• die Bereitstellung direkter Darlehen;
• eine Kapitalzuführung.

Or. en

Änderungsantrag 134
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 2 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

Für Banken, die in den 
Finanzstabilisierungsfonds einzahlen, 

Für Banken, die in den 
Finanzstabilisierungsfonds einzahlen, 
umfassen die Aufsichtsbefugnisse, die in 
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umfassen die Aufsichtsbefugnisse Abstimmung mit dem EU-
Finanzstabilisierungsfonds auszuüben 
sind,

Or. en

Änderungsantrag 135
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 2 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

Für Banken, die in den 
Finanzstabilisierungsfonds einzahlen, 
umfassen die Aufsichtsbefugnisse

Für Banken, die in den 
Finanzstabilisierungsfonds oder das Netz 
nationaler Fonds einzahlen, umfassen die 
Aufsichtsbefugnisse auch

Or. en

Änderungsantrag 136
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 8 – Unterabsatz 2 – Aufzählungspunkt 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Verwaltungs- und 
Reparationsmaßnahmen für diejenigen 
Institute, die den Fonds in Anspruch 
nehmen.

Or. en

Änderungsantrag 137
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Sämtliche oben genannten Maßnahmen 
werden in vollem Einklang mit den EU-
Wettbewerbsregeln und der 
Gleichbehandlung von Gläubigern und 
Anlegern in allen Mitgliedstaaten 
durchgeführt.

9. Sämtliche oben genannten Maßnahmen 
werden in vollem Einklang mit den EU-
Wettbewerbsregeln und der 
Gleichbehandlung von Gläubigern und 
Anlegern in allen Mitgliedstaaten 
durchgeführt. Unter diesem Gesichtspunkt 
müssen die Wettbewerbsregeln ständig 
bewertet und aktualisiert werden, um 
Institute zu verhindern, die „zu groß oder 
zu stark untereinander verflochten sind, 
um bankrott zu gehen“.

Or. en

Änderungsantrag 138
Enikő Győri

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 1 – Nummer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. In Krisensituationen sollte es zulässig 
sein, von der Anwendung der 
entsprechenden Bestimmungen der EU-
Gesellschaftsrechtsrichtlinien abzusehen, 
nach denen die Generalversammlung der 
Anteilseigner innerhalb von 21 Tagen 
einzuberufen ist. Sprechen sich die 
Anteilseigner nicht für die Abwicklung 
der Bank aus, sollten die EU-
Gesellschaftsrechtsrichtlinien die 
entsprechenden Aufsichtsbehörden nicht 
daran hindern, die 
Entscheidungsbefugnis der 
Generalversammlung auf den benannten 
Aufsichtsbeamten zu übertragen, damit 
die dringenden Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden können, ohne dass 
die Genehmigung der 
Generalversammlung beantragt wird.

Or. en
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Änderungsantrag 139
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Empfehlung 2 zu systemrelevanten 
Banken

entfällt

Das Europäische Parlament ist der 
Auffassung, dass der zu erlassende 
Rechtsakt Folgendes regeln sollte:
1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils 
dringend eines besonderen Regelwerks, 
des bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes.
2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende 
Maßnahmen überwindet und gleichzeitig 
gewährleistet, dass Anteilseigner, 
Anleger, Gläubiger und andere 
Interessengruppen gemäß eindeutigen 
und vorhersehbaren Kriterien behandelt 
werden.
3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von systemrelevanten 
Banken in Anlehnung an den Entwurf 
des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) erstellt werden.
4. Der ESRB erstellt bis Dezember 2011 
eine Liste der systemrelevanten Banken, 
die von ihm in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert wird.
5. Für jede dieser systemrelevanten 
Banken gilt, dass die EBA die Leitung 
über das Aufsichtskollegium ausübt, 
unter gewöhnlichen Umständen mittels 
der nationalen Aufsichtsbehörden 
handelt, jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.
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6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds 
und eine Abwicklungsstelle leisten der 
EBA bei ihren Interventionen 
(Abwicklung oder Insolvenz) in Bezug auf 
systemrelevante Banken Unterstützung.

Or. en

Änderungsantrag 140
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Überschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Empfehlung 2 zu systemrelevanten 
Banken

Empfehlung 2 zu systemrelevanten und 
grenzübergreifend tätigen Banken  

Or. en

Änderungsantrag 141
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Überschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Empfehlung 2 zu systemrelevanten 
Banken

Empfehlung 2 zu Systemrisiken

Or. fr

Änderungsantrag 142
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Überschrift
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Empfehlung 2 zu systemrelevanten 
Banken

Empfehlung 2 zu grenzübergreifend 
tätigen Banken

Or. en

Änderungsantrag 143
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Überschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Empfehlung 2 zu systemrelevanten 
Banken

Empfehlung 2 zu grenzübergreifend 
tätigen Banken

Or. en

Änderungsantrag 144
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Überschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Empfehlung 2 zu systemrelevanten 
Banken

Empfehlung 2 zu grenzübergreifend 
tätigen Banken

Or. en

Änderungsantrag 145
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Überschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Empfehlung 2 zu systemrelevanten Empfehlung 2 zu grenzübergreifend 



PE441.146v01-00 70/115 AM\814824DE.doc

DE

Banken tätigen Banken  

Or. en

Änderungsantrag 146
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils 
dringend eines besonderen Regelwerks, 
des bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes.

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 147
Leonardo Domenici

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils
dringend eines besonderen Regelwerks, des 
bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes.

1. Grenzübergreifend tätige Banken 
bedürfen aufgrund ihrer besonderen Rolle 
im EU-Binnenmarkt für 
Finanzdienstleistungen dringend eines 
besonderen Regelwerks, des bis Ende 2011 
zu entwerfenden europäischen 
Kreditinstitutgesetzes.

Or. en

Änderungsantrag 148
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils 
dringend eines besonderen Regelwerks, des 
bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes.

1. Grenzübergreifend tätige Banken 
bedürfen aufgrund ihrer besonderen Rolle 
im EU-Binnenmarkt für 
Finanzdienstleistungen dringend eines 
besonderen Regelwerks, des bis Ende 2011 
zu entwerfenden europäischen 
Kreditinstitutgesetzes.

Or. en

Änderungsantrag 149
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils
dringend eines besonderen Regelwerks, des 
bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes.

1. Grenzübergreifend tätige Banken 
bedürfen dringend eines besonderen 
Regelwerks, des bis Ende 2011 zu 
entwerfenden europäischen 
Kreditinstitutgesetzes.

Or. en

Änderungsantrag 150
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils
dringend eines besonderen Regelwerks120
 des bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes.

1. Grenzübergreifend tätige Banken 
bedürfen dringend eines besonderen 
Regelwerks, des bis Ende 2011 zu 
entwerfenden europäischen 
Kreditinstitutgesetzes.

Or. en



PE441.146v01-00 72/115 AM\814824DE.doc

DE

Änderungsantrag 151
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils 
dringend eines besonderen Regelwerks, des 
bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes.

1. Alle maßgeblichen grenzübergreifend 
tätigen Banken bedürfen aufgrund ihres 
besonderen Risikoprofils dringend eines 
besonderen Regelwerks, des bis Ende 2011 
zu entwerfenden europäischen 
Kreditinstitutgesetzes.

Or. en

Änderungsantrag 152
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils 
dringend eines besonderen Regelwerks, des 
bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes.

1. Grenzübergreifend tätige Banken 
bedürfen aufgrund ihres besonderen 
Risikoprofils dringend eines besonderen 
Regelwerks, des bis Ende 2011 zu 
entwerfenden europäischen 
Kreditinstitutgesetzes.

Or. en

Änderungsantrag 153
Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils 
dringend eines besonderen Regelwerks, des 

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils 
dringend eines besonderen Regelwerks, des 
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bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes.

bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes. Nach 
neuen Regelungen müssen sie verpflichtet 
werden, sich gemäß der Empfehlung der 
OECD in Strukturen von „reinen“ 
Holdingsgesellschaften 
umzustrukturieren.

Or. en

Änderungsantrag 154
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils 
dringend eines besonderen Regelwerks, des 
bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes.

1. Systemrelevante Banken bedürfen 
aufgrund ihres besonderen Risikoprofils 
dringend eines besonderen Regelwerks, des 
bis Ende 2011 zu entwerfenden 
europäischen Kreditinstitutgesetzes. Auch 
ein allgemeineres Regelwerk für 
grenzübergreifend tätige Banken ist 
vorzuschlagen.

Or. en

Änderungsantrag 155
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende 
Maßnahmen überwindet und gleichzeitig 
gewährleistet, dass Anteilseigner, 
Anleger, Gläubiger und andere 
Interessengruppen gemäß eindeutigen 
und vorhersehbaren Kriterien behandelt 
werden.

entfällt
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Or. fr

Änderungsantrag 156
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

2. Systemrelevante und grenzübergreifend 
tätige Banken sind an dieses neue 
Regelwerk gebunden, das bestehende 
rechtliche Hindernisse für wirksame 
länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden. Dies muss ein 
besonderes „28.“ Regelwerk bei 
Insolvenzverfahren für systemrelevante 
und grenzübergreifend tätige Banken 
umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 157
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

2. Grenzübergreifend tätige Banken sind 
an dieses neue Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.
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Or. en

Änderungsantrag 158
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

2. Grenzübergreifend tätige Banken sind 
an dieses neue besondere Regelwerk 
gebunden, das bestehende rechtliche 
Hindernisse für wirksame 
länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen, gleichen und vorhersehbaren 
Kriterien, insbesondere nach der 
Übertragung von Vermögenswerten 
innerhalb einer Unternehmensgruppe,
behandelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 159
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

2. Grenzübergreifend tätige Banken sind 
an dieses neue besondere Regelwerk 
gebunden, das bestehende rechtliche 
Hindernisse für wirksame 
länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.
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Or. en

Änderungsantrag 160
Leonardo Domenici

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

2. Grenzübergreifend tätige Banken sind 
an dieses neue besondere Regelwerk 
gebunden, das bestehende rechtliche 
Hindernisse für wirksame 
länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 161
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

2. Grenzübergreifend tätige Banken sind 
an dieses neue besondere Regelwerk 
gebunden, das bestehende rechtliche 
Hindernisse für wirksame 
länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 162
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

2. Grenzübergreifend tätige Banken sind 
an dieses neue besondere Regelwerk 
gebunden, das bestehende rechtliche 
Hindernisse für wirksame 
länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 163
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen, gleichen und vorhersehbaren 
Kriterien, insbesondere nach der 
Übertragung von Vermögenswerten 
innerhalb einer Unternehmensgruppe,  
behandelt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 164
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue gestärkte besondere Regelwerk 
gebunden, das bestehende rechtliche 
Hindernisse für wirksame 
länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 165
Olle Ludvigsson

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger und 
andere Interessengruppen gemäß 
eindeutigen und vorhersehbaren Kriterien 
behandelt werden.

2. Systemrelevante Banken sind an dieses 
neue besondere Regelwerk gebunden, das 
bestehende rechtliche Hindernisse für 
wirksame länderübergreifende Maßnahmen 
überwindet und gleichzeitig gewährleistet, 
dass Anteilseigner, Anleger, Gläubiger, 
Arbeitnehmer und andere 
Interessengruppen gemäß eindeutigen und 
vorhersehbaren Kriterien behandelt 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 166
Leonardo Domenici

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von systemrelevanten 
Banken in Anlehnung an den Entwurf 
des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) erstellt werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 167
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von systemrelevanten 
Banken in Anlehnung an den Entwurf 
des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) erstellt werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 168
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von systemrelevanten 

entfällt
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Banken in Anlehnung an den Entwurf 
des Europäischen Ausschusses für
Systemrisiken (ESRB) erstellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 169
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von systemrelevanten 
Banken in Anlehnung an den Entwurf 
des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) erstellt werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 170
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von systemrelevanten 
Banken in Anlehnung an den Entwurf 
des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) erstellt werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 171
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von systemrelevanten 
Banken in Anlehnung an den Entwurf 
des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) erstellt werden.

3. Der Europäische Ausschuss für 
Systemrisiken erstellt einen Bericht über 
die Systemrisiken, die im  Bankensektor 
entstehen können, damit die Kommission 
bis 2012 dazu eine Mitteilung annehmen 
kann, in der sie gegebenenfalls 
Legislativvorschläge ausarbeitet.

Or. fr

Änderungsantrag 172
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von systemrelevanten 
Banken in Anlehnung an den Entwurf des
Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) erstellt werden.

3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von maßgeblichen 
grenzübergreifend tätigen Instituten in 
Anlehnung an den Entwurf der
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
erstellt werden. Ebenso sollte die 
Kommission durch delegierte Rechtsakte 
einige Kriterien für Stress-Tests 
annehmen, die für grenzübergreifend 
tätige Finanzinstitute von Bedeutung 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 173
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von systemrelevanten 
Banken in Anlehnung an den Entwurf des 
Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) erstellt werden.

3. Die Kommission ergreift Maßnahmen, 
mittels derer bis April 2011 Kriterien für 
die Definition von grenzübergreifend 
tätigen Banken in Anlehnung an den 
Entwurf des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) erstellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 174
Leonardo Domenici

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Der ESRB erstellt bis Dezember 2011 
eine Liste der systemrelevanten Banken, 
die von ihm in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert wird.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 175
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Der ESRB erstellt bis Dezember 2011 
eine Liste der systemrelevanten Banken, 
die von ihm in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert wird.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 176
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Der ESRB erstellt bis Dezember 2011 
eine Liste der systemrelevanten Banken, 
die von ihm in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert wird.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 177
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Der ESRB erstellt bis Dezember 2011 
eine Liste der systemrelevanten Banken, 
die von ihm in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert wird.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 178
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Der ESRB erstellt bis Dezember 2011 
eine Liste der systemrelevanten Banken, 
die von ihm in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert wird.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 179
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Der ESRB erstellt bis Dezember 2011 
eine Liste der systemrelevanten Banken, 
die von ihm in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert wird.

4. Der ESRB erstellt bis Dezember 2011 
eine Liste der systemrelevanten Banken 
und eine Liste der maßgeblichen 
grenzübergreifend tätigen Banken, die 
von ihm in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert wird.

Or. en

Änderungsantrag 180
Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. Bei dem Vorschlag sind die 
Empfehlungen der OECD zur Trennung 
des traditionellen Einlagengeschäfts und 
des Investmentbanking zu beachten, um 
die Ansteckung bei Zusammenbrüchen zu 
vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 181
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Für jede dieser systemrelevanten 
Banken gilt, dass die EBA die Leitung 
über das Aufsichtskollegium ausübt, 
unter gewöhnlichen Umständen mittels 
der nationalen Aufsichtsbehörden 

5. Auf der Grundlage dieser Arbeiten übt 
die Europäische Bankenaufsicht eine 
Kontrolle über die gefährdeten 
Einrichtungen aus, in enger 
Zusammenarbeit mit den nationalen 
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handelt, jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

Aufsichtbehörden und den nationalen 
Zentralbanken. Die Behörde greift 
gegebenen falls auf die Befugnisse der  
verbindlichen Vermittlung zurück, die ihr 
gemäß der Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung einer Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde übertragen 
wurden. Die  Behörde unterrichtet den 
Europäischen Ausschuss für 
Systemrisiken über die unternommenen 
Maßnahmen zur Vorbeugung eines 
Systemrisikos. 

Or. fr

Änderungsantrag 182
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Für jede dieser systemrelevanten Banken 
gilt, dass die EBA die Leitung über das 
Aufsichtskollegium ausübt, unter 
gewöhnlichen Umständen mittels der 
nationalen Aufsichtsbehörden handelt, 
jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

5. Für jede dieser systemrelevanten Banken 
und für jede dieser maßgeblichen 
grenzübergreifend tätigen Institute gilt, 
dass die EBA die Leitung über das 
Aufsichtskollegium ausübt, unter 
gewöhnlichen Umständen mittels der 
nationalen Aufsichtsbehörden handelt, 
jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

Or. en

Änderungsantrag 183
Leonardo Domenici

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Für jede dieser systemrelevanten 
Banken gilt, dass die EBA die Leitung über 
das Aufsichtskollegium ausübt, unter 
gewöhnlichen Umständen mittels der 
nationalen Aufsichtsbehörden handelt, 
jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

5. Für jede dieser grenzübergreifend 
tätigen Banken gilt, dass die EBA die 
Leitung über das Aufsichtskollegium 
ausübt, unter gewöhnlichen Umständen 
mittels der nationalen Aufsichtsbehörden 
handelt, jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

Or. en

Änderungsantrag 184
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Für jede dieser systemrelevanten
Banken gilt, dass die EBA die Leitung über 
das Aufsichtskollegium ausübt, unter 
gewöhnlichen Umständen mittels der 
nationalen Aufsichtsbehörden handelt, 
jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

5. Für jede dieser grenzübergreifend 
tätigen Banken gilt, dass die EBA die 
Leitung über das Aufsichtskollegium 
ausübt, unter gewöhnlichen Umständen 
mittels der nationalen Aufsichtsbehörden 
handelt, jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

Or. en

Änderungsantrag 185
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Für jede dieser systemrelevanten
Banken gilt, dass die EBA die Leitung über 
das Aufsichtskollegium ausübt, unter 
gewöhnlichen Umständen mittels der 

5. Für jede dieser grenzübergreifend 
tätigen Banken gilt, dass die EBA die 
Leitung über das Aufsichtskollegium 
ausübt, unter gewöhnlichen Umständen 
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nationalen Aufsichtsbehörden handelt, 
jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

mittels der nationalen Aufsichtsbehörden 
handelt, jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

Or. en

Änderungsantrag 186
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Für jede dieser systemrelevanten
Banken gilt, dass die EBA die Leitung über 
das Aufsichtskollegium ausübt, unter 
gewöhnlichen Umständen mittels der 
nationalen Aufsichtsbehörden handelt, 
jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

5. Für jede dieser grenzübergreifend 
tätigen Banken gilt, dass die EBA die 
Leitung über das Aufsichtskollegium 
ausübt, unter gewöhnlichen Umständen 
mittels der nationalen Aufsichtsbehörden 
handelt, jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

Or. en

Änderungsantrag 187
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Für jede dieser systemrelevanten
Banken gilt, dass die EBA die Leitung über 
das Aufsichtskollegium ausübt, unter 
gewöhnlichen Umständen mittels der 
nationalen Aufsichtsbehörden handelt, 
jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

5. Für jede dieser grenzübergreifend 
tätigen Banken gilt, dass die EBA die 
Leitung über das Aufsichtskollegium 
ausübt, unter gewöhnlichen Umständen 
mittels der nationalen Aufsichtsbehörden 
handelt, jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

Or. en
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Änderungsantrag 188
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Für jede dieser systemrelevanten Banken 
gilt, dass die EBA die Leitung über das 
Aufsichtskollegium ausübt, unter 
gewöhnlichen Umständen mittels der 
nationalen Aufsichtsbehörden handelt, 
jedoch über die ultimative 
Entscheidungsgewalt verfügt und eine 
verbindliche vermittelnde Rolle einnimmt.

5. Für jede dieser systemrelevanten Banken 
gilt, dass die EBA die Leitung über das 
Aufsichtskollegium ausübt und unter 
gewöhnlichen Umständen mittels der 
nationalen Aufsichtsbehörden handelt.

Or. en

Änderungsantrag 189
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. Die Kommission hat eine Maßnahme 
anzunehmen, durch die ein System der 
Übertragung von Vermögenswerten 
innerhalb systemrelevanter und 
grenzübergreifend tätiger Banken 
vorgeschlagen wird, wobei gebührend zu 
berücksichtigen ist, dass die Rechte der 
Gastländer geschützt werden müssen.

Or. en

Änderungsantrag 190
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds 
und eine Abwicklungsstelle leisten der 
EBA bei ihren Interventionen 
(Abwicklung oder Insolvenz) in Bezug auf 
systemrelevante Banken Unterstützung.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 191
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds 
und eine Abwicklungsstelle leisten der 
EBA bei ihren Interventionen 
(Abwicklung oder Insolvenz) in Bezug auf 
systemrelevante Banken Unterstützung.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 192
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten der EBA bei 
ihren Interventionen (Abwicklung oder 
Insolvenz) in Bezug auf systemrelevante 
Banken Unterstützung.

6. Die Behörde kann den mit der 
Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung einer Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 
geschaffenen Finanzstabilitätsfonds 
nutzen, wobei die Modalitäten in der 
Empfehlung 3 näher erläutert werden.

Or. fr
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Änderungsantrag 193
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten der EBA
bei ihren Interventionen (Abwicklung oder 
Insolvenz) in Bezug auf systemrelevante 
Banken Unterstützung.

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten den 
Interventionen (Abwicklung oder 
Insolvenz) in Bezug auf grenzübergreifend 
tätige Banken Unterstützung.

Or. en

Änderungsantrag 194
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten der EBA bei 
ihren Interventionen (Abwicklung oder 
Insolvenz) in Bezug auf systemrelevante 
Banken Unterstützung.

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten der EBA bei 
ihren Interventionen (Krisenmanagement, 
Abwicklung oder Insolvenz) in Bezug auf 
grenzübergreifend tätige Banken 
Unterstützung.

Or. en

Änderungsantrag 195
Leonardo Domenici

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten der EBA bei 

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten der EBA bei 
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ihren Interventionen (Abwicklung oder 
Insolvenz) in Bezug auf systemrelevante 
Banken Unterstützung.

ihren Interventionen (Abwicklung oder 
Insolvenz) in Bezug auf grenzübergreifend 
tätige Banken Unterstützung.

Or. en

Änderungsantrag 196
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten der EBA bei 
ihren Interventionen (Abwicklung oder 
Insolvenz) in Bezug auf systemrelevante 
Banken Unterstützung.

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten der EBA bei 
ihren Interventionen (Abwicklung oder 
Insolvenz) in Bezug auf grenzübergreifend 
tätige Banken Unterstützung.

Or. en

Änderungsantrag 197
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten der EBA bei 
ihren Interventionen (Abwicklung oder 
Insolvenz) in Bezug auf systemrelevante 
Banken Unterstützung.

6. Ein EU-Finanzstabilisierungsfonds und 
eine Abwicklungsstelle leisten der EBA bei 
ihren Interventionen (Abwicklung oder 
Insolvenz) in Bezug auf grenzübergreifend 
tätige Banken Unterstützung.

Or. en
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Änderungsantrag 198
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 2 – Nummer 6 – Unterabsatz 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Grenzübergreifend tätige Banken sollten 
im Einklang mit den Kriterien für 
Kreditinstitute gemäß Artikel 4 Ziffer 16 
von Richtlinie 2006/48/EG definiert und 
für diese gemäß Artikel 131 Buchstabe a 
Ziffer 1 von der konsolidierten 
Aufsichtsbehörde ein Aufsichtskollegium 
gebildet werden. 

Or. en

Änderungsantrag 199
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

Empfehlung 3 zum EU-
Finanzstabilisierungsfonds 

entfällt

Das Europäische Parlament ist der 
Auffassung, dass der zu erlassende 
Rechtsakt Folgendes regeln sollte:
1. Unter der Verantwortung der EBA wird 
ein EU-Finanzstabilisierungsfonds 
geschaffen, der die Mittel für 
Interventionen (Sanierung oder 
ordentliche Auflösung) zur Bewahrung 
der Stabilität des Finanzsystems und zur 
Begrenzung der Ausbreitung der durch 
notleidende Banken verursachten Krise 
bereitstellen soll. Die Kommission legt 
dem Parlament bis April 2011 einen 
Vorschlag bezüglich des Statuts, der 
Struktur, Leitung, des Umfangs und des 
Geschäftsmodells dieses Fonds sowie 
einen präzisen Zeitplan der Umsetzung 
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(im Einklang mit den folgenden Punkten 
2 und 3) vor.
2. Der Fonds wird
• die gesamte Europäische Union 
einbeziehen;
• von den systemrelevanten Banken auf 
der Grundlage risikobasierter, 
antizyklischer Kriterien vorab finanziert;
• sich von Einlagesicherungssystemen 
unterscheiden und an die Stelle von 
ähnlichen Fonds auf nationaler Ebene 
treten;
• ausreichend dimensioniert sein, um 
vorübergehende Interventionen 
(Darlehen, Ankauf von 
Vermögenswerten, Finanzzuführungen) 
unterstützen und die Kosten für 
Abwicklungs- oder Insolvenzverfahren 
decken zu können;
• unter Berücksichtigung der 
gegenwärtigen Wirtschaftslage 
schrittweise aufgebaut.
3. Des Weiteren obliegt es der 
Kommission,
• Investitionsrichtlinien für die 
Fondswerte (bezüglich Risiko, Liquidität 
und Übereinstimmung mit EU-
Zielvorgaben) zu erstellen;
• Kriterien für die Auswahl der 
Fondsmanager (intern oder mittels einer 
privaten oder öffentlichen Einrichtung 
wie z.B. der Europäischen 
Investitionsbank) zu erstellen;
• die Möglichkeit von Beiträgen zu 
erwägen, die für eine Berechnung 
ordnungsrechtlich festgelegter 
Eigenkapitalquoten in Frage kommen;
• die Bedingungen für eine spätere 
Ausweitung des Fonds über 
systemrelevante Banken hinaus 
festzulegen.

Or. en
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Änderungsantrag 200
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Überschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Empfehlung 3 zum EU-
Finanzstabilisierungsfonds 

Empfehlung 3 zum EU-
Finanzstabilisierungsfonds und zum Netz 
der nationalen Stabilitätsfonds

Or. en

Änderungsantrag 201
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Unter der Verantwortung der EBA wird
ein EU-Finanzstabilisierungsfonds 
geschaffen, der die Mittel für 
Interventionen (Sanierung oder ordentliche 
Auflösung) zur Bewahrung der Stabilität 
des Finanzsystems und zur Begrenzung der 
Ausbreitung der durch notleidende Banken 
verursachten Krise bereitstellen soll. Die 
Kommission legt dem Parlament bis April 
2011 einen Vorschlag bezüglich des 
Statuts, der Struktur, Leitung, des Umfangs 
und des Geschäftsmodells dieses Fonds 
sowie einen präzisen Zeitplan der 
Umsetzung (im Einklang mit den 
folgenden Punkten 2 und 3) vor.

1. Unter der Verantwortung der EBA 
werden ein EU-Finanzstabilisierungsfonds 
sowie ein Netz nationaler Fonds 
geschaffen, für die die gleichen 
verpflichtenden Regelungen gelten, 
einschließlich Ex-ante-Mechanismen zur  
fiskalischen Lastenteilung, die die Mittel 
für Interventionen (Sanierung oder 
ordentliche Auflösung) zur Bewahrung der 
Stabilität des Finanzsystems und zur 
Begrenzung der Ausbreitung der durch 
notleidende Banken verursachten Krise 
bereitstellen sollen. Die Kommission legt 
dem Parlament bis April 2011 einen 
Vorschlag bezüglich des Statuts, der 
Struktur, Leitung, des Umfangs und des 
Geschäftsmodells dieses Fonds sowie 
einen präzisen Zeitplan der Umsetzung (im 
Einklang mit den folgenden Punkten 2 
und 3) vor. Eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen einzelnen 
Mitgliedstaaten sollte als mögliche Option 
genau geprüft werden.

Or. en
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Änderungsantrag 202
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Unter der Verantwortung der EBA wird 
ein EU-Finanzstabilisierungsfonds 
geschaffen, der die Mittel für 
Interventionen (Sanierung oder ordentliche 
Auflösung) zur Bewahrung der Stabilität 
des Finanzsystems und zur Begrenzung der 
Ausbreitung der durch notleidende Banken 
verursachten Krise bereitstellen soll. Die 
Kommission legt dem Parlament bis April 
2011 einen Vorschlag bezüglich des 
Statuts, der Struktur, Leitung, des Umfangs 
und des Geschäftsmodells dieses Fonds 
sowie einen präzisen Zeitplan der 
Umsetzung (im Einklang mit den 
folgenden Punkten 2 und 3) vor.

1. Unter der Verantwortung der nationalen 
Aufsichtsbehörden wird ein EU-
Finanzstabilisierungsfonds geschaffen, der 
die Mittel für Interventionen (Sanierung 
oder ordentliche Auflösung) zur 
Bewahrung der Stabilität des 
Finanzsystems und zur Begrenzung der 
Ausbreitung der durch notleidende Banken 
verursachten Krise bereitstellen soll. Die 
Kommission legt dem Parlament bis April 
2011 einen Vorschlag bezüglich des 
Statuts, der Struktur, Leitung, des Umfangs 
und des Geschäftsmodells dieses Fonds 
sowie einen präzisen Zeitplan der 
Umsetzung (im Einklang mit den 
folgenden Punkten 2 und 3) vor.

Or. en

Änderungsantrag 203
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Unter der Verantwortung der EBA wird 
ein EU-Finanzstabilisierungsfonds 
geschaffen, der die Mittel für 
Interventionen (Sanierung oder ordentliche 
Auflösung) zur Bewahrung der Stabilität 
des Finanzsystems und zur Begrenzung der 
Ausbreitung der durch notleidende Banken 
verursachten Krise bereitstellen soll. Die 
Kommission legt dem Parlament bis April 
2011 einen Vorschlag bezüglich des 

1. Es wird ein EU-
Finanzstabilisierungsfonds geschaffen, der 
die Mittel für Interventionen (Sanierung 
oder ordentliche Auflösung) zur 
Bewahrung der Stabilität des 
Finanzsystems und zur Begrenzung der 
Ausbreitung der durch notleidende Banken 
verursachten Krise bereitstellen soll. Die 
Kommission legt dem Parlament bis April 
2011 einen Vorschlag bezüglich des 
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Statuts, der Struktur, Leitung, des Umfangs 
und des Geschäftsmodells dieses Fonds 
sowie einen präzisen Zeitplan der 
Umsetzung (im Einklang mit den 
folgenden Punkten 2 und 3) vor.

Statuts, der Struktur, Leitung, des Umfangs 
und des Geschäftsmodells dieses Fonds 
sowie einen präzisen Zeitplan der 
Umsetzung (im Einklang mit den 
folgenden Punkten 2 und 3) vor.

Or. en

Änderungsantrag 204
Corien Wortmann-Kool

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Unter der Verantwortung der EBA wird 
ein EU-Finanzstabilisierungsfonds 
geschaffen, der die Mittel für 
Interventionen (Sanierung oder ordentliche 
Auflösung) zur Bewahrung der Stabilität 
des Finanzsystems und zur Begrenzung der 
Ausbreitung der durch notleidende Banken 
verursachten Krise bereitstellen soll. Die 
Kommission legt dem Parlament bis April 
2011 einen Vorschlag bezüglich des 
Statuts, der Struktur, Leitung, des Umfangs 
und des Geschäftsmodells dieses Fonds 
sowie einen präzisen Zeitplan der 
Umsetzung (im Einklang mit den 
folgenden Punkten 2 und 3) vor.

1.  Falls er sich als das wirkungsvollste 
Instrument gemäß den Bedingungen von 
Kapitel 1 dieses Berichts erweisen sollte,   
wird unter der Verantwortung der EBA ein 
EU-Finanzstabilisierungsfonds geschaffen, 
der die Mittel für Interventionen 
(Sanierung oder ordentliche Auflösung) 
zur Bewahrung der Stabilität des 
Finanzsystems und zur Begrenzung der 
Ausbreitung der durch notleidende Banken 
verursachten Krise bereitstellen soll. Die 
Kommission legt dem Parlament bis April 
2011 einen Vorschlag bezüglich des 
Statuts, der Struktur, Leitung, des Umfangs 
und des Geschäftsmodells dieses Fonds 
sowie einen präzisen Zeitplan der 
Umsetzung (im Einklang mit den 
folgenden Punkten 2 und 3) vor.

Or. en

Änderungsantrag 205
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Einleitung
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Der Fonds wird 2. Der Fonds und das Netz nationaler 
Fonds werden

Or. en

Änderungsantrag 206
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die gesamte Europäische Union 
einbeziehen;

Entfällt

Or. en

Änderungsantrag 207
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die gesamte Europäische Union 
einbeziehen;

• in dem Mitgliedstaat verwaltet, aus dem 
die entsprechenden Mittel stammen;

Or. en

Änderungsantrag 208
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

• von den systemrelevanten Banken auf 
der Grundlage risikobasierter, 

• zumindest teilweise vorab finanziert, 
wobei jede mögliche Bankenabgabe 
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antizyklischer Kriterien vorab finanziert; vollständig in den Fonds einfließt;

Or. en

Änderungsantrag 209
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

• von den systemrelevanten Banken auf 
der Grundlage risikobasierter, 
antizyklischer Kriterien vorab finanziert;

• zumindest teilweise vorab finanziert, 
wobei jede mögliche Bankenabgabe 
vollständig in den Fonds einfließt;

Or. en

Änderungsantrag 210
Sylvie Goulard

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

• von den systemrelevanten Banken auf 
der Grundlage risikobasierter, 
antizyklischer Kriterien vorab finanziert;

• vom Bankensektor auf der Grundlage 
risikobasierter, antizyklischer Kriterien 
vorab finanziert; zwecks Ausgewogenheit 
können mit Hilfe einer Bonus-/Malus-
Regelung die Beiträge der Einrichtungen 
variiert werden, um die Qualität der 
Unternehmensführung zu 
berücksichtigen; 

Or. fr

Änderungsantrag 211
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

• von den systemrelevanten Banken auf der 
Grundlage risikobasierter, antizyklischer 
Kriterien vorab finanziert;

von den Banken auf der Grundlage 
risikobasierter, antizyklischer Kriterien 
vorab finanziert, wobei das Systemrisiko 
durch eine einzelne Bank entsprechend 
ihrem Risikosteuerpult berücksichtigt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 212
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

• von den systemrelevanten Banken auf 
der Grundlage risikobasierter, 
antizyklischer Kriterien vorab finanziert;

• von allen Banken mit Sitz in der EU auf 
der Grundlage risikobasierter, 
antizyklischer Kriterien vorab finanziert;

Or. en

Änderungsantrag 213
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

• von den systemrelevanten Banken auf der 
Grundlage risikobasierter, antizyklischer 
Kriterien vorab finanziert;

• von den grenzübergreifend tätigen 
Banken auf der Grundlage risikobasierter, 
antizyklischer Kriterien vorab finanziert;

Or. en
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Änderungsantrag 214
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

• von den systemrelevanten Banken auf 
der Grundlage risikobasierter, 
antizyklischer Kriterien vorab finanziert;

• von den grenzübergreifend tätigen
systemrelevanten Banken auf der 
Grundlage risikobasierter, antizyklischer 
Kriterien vorab finanziert;

Or. en

Änderungsantrag 215
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

• von den systemrelevanten Banken auf der 
Grundlage risikobasierter, antizyklischer 
Kriterien vorab finanziert;

• von den grenzübergreifend tätigen
Banken auf der Grundlage risikobasierter, 
antizyklischer Kriterien vorab finanziert;

Or. en

Änderungsantrag 216
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die Bankenabgabe sollte ggf. angepasst 
werden können, um schnelles 
Kreditwachstum und schnelle 
Gefahrenhäufungen zu drosseln;

Or. en
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Änderungsantrag 217
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

• sich von Einlagesicherungssystemen 
unterscheiden und an die Stelle von 
ähnlichen Fonds auf nationaler Ebene 
treten;

• sich von Einlagesicherungssystemen 
unterscheiden und von diesen unabhängig 
sein;

Or. en

Änderungsantrag 218
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

• sich von Einlagesicherungssystemen 
unterscheiden und an die Stelle von 
ähnlichen Fonds auf nationaler Ebene 
treten;

• sich von Einlagesicherungssystemen 
unterscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 219
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Zur Sicherstellung gleicher Bedingungen 
und der Finanzstabilität auf dem EU-
Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen 
errichten die Mitgliedstaaten nationale 
Stabilitätsfonds zur Unterstützung des 
Krisenmanagements der lokalen Banken.
Es sollte ein EU-Rahmen geschaffen 
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werden, um die Errichtung eines 
nationalen Stabilitätsfonds in jedem 
Mitgliedstaat zu regeln; bestehende 
nationale Stabilitätsfonds sollten dem neu 
geschaffenen EU-Rahmen entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Zur Sicherstellung gleicher Bedingungen 
und der Finanzstabilität auf dem EU-
Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen 
errichten die Mitgliedstaaten nationale 
Stabilitätsfonds zur Unterstützung des 
Krisenmanagements der lokalen Banken.
Es sollte ein EU-Rahmen geschaffen 
werden, um die Errichtung eines 
nationalen Stabilitätsfonds in jedem 
Mitgliedstaat zu regeln; bestehende 
nationale Stabilitätsfonds sollten dem neu 
geschaffenen EU-Rahmen entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 221
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

aufgelegt, um die Risiken in 
Zusammenhang mit unbesicherten 
kurzfristigen Finanzierungen zu 
begrenzen und um das Risiko plötzlicher 
Rücknahmen von Wholesale-
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Finanzierungen einzugrenzen;

Or. en

Änderungsantrag 222
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• aufgelegt, um gesicherte Einlagen 
auszuklammern;

Or. en

Änderungsantrag 223
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 5 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• ergänzend tätig in Bezug auf anti-
zyklische Kapitalanforderungen und 
progressiv in Bezug auf die Größe der 
Institution, indem er Liquiditätsrisiken 
angeht, die nicht auf Kredit- und 
Marktrisiken zurückführbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 224
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 5 d (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

• Banken davon abhalten, umfangreiche 
Eigenhandelsgeschäfte mit günstigen 
kurzfristigen Mitteln zu finanzieren;

Or. en

Änderungsantrag 225
Arlene McCarthy

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• in einer Art und Weise ausgelegt, die 
keinen Raum für übermäßige 
Risikobereitschaft (Moral Hazard) oder 
die finanzielle Rettung von 
Bankaktionären lässt;

Or. en

Änderungsantrag 226
Arlene McCarthy

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 2 – Aufzählungspunkt 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• sicher stellen, dass keine Mittel aus 
diesem Fonds für die Zahlung von Boni 
verwendet werden;

Or. en
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Änderungsantrag 227
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 3 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Des Weiteren obliegt es der 
Kommission,

3. Gemäß den Bestimmungen der 
verbindlichen Vorschrift betreffend die 
Definition der Leitlinien für die Teilung 
von Steuerlasten und die Verwaltung des 
EU-Fonds und des Netzes nationaler 
Fonds obliegt es des Weiteren der 
Kommission,

Or. en

Änderungsantrag 228
Eva Joly, Sven Giegold

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 3 – Aufzählungspunkt 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Investitionsrichtlinien für die Fondswerte 
(bezüglich Risiko, Liquidität und 
Übereinstimmung mit EU-Zielvorgaben) 
zu erstellen;

• Investitionsrichtlinien für die Fondswerte 
und die Werte der nationalen Netze von 
Fonds (bezüglich Risiko, Liquidität und 
Übereinstimmung mit EU-Zielvorgaben) 
zu erstellen;

Or. en

Änderungsantrag 229
Pervenche Berès

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 3 – Aufzählungspunkt 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Leitlinien über die finanzielle Basis der 
Abwicklungsfonds, anhand derer eine 
differenzierte Vorgehensweise möglich ist, 
um die Problemaktiva und die Tätigkeiten 
von Investitionsbanken anstatt von 
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Privatbanken einzuschätzen; 

Or. fr

Änderungsantrag 230
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 3 – Aufzählungspunkt 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die Bedingungen für eine spätere 
Ausweitung des Fonds über 
systemrelevante Banken hinaus 
festzulegen.

Entfällt

Or. en

Änderungsantrag 231
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 3 – Aufzählungspunkt 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

• die Bedingungen für eine spätere 
Ausweitung des Fonds über 
systemrelevante Banken hinaus 
festzulegen.

Entfällt

Or. en

Änderungsantrag 232
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 3 – Aufzählungspunkt 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

• die Bedingungen für eine spätere 
Ausweitung des Fonds über
systemrelevante Banken hinaus 
festzulegen.

Entfällt

Or. en

Änderungsantrag 233
Sharon Bowles

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 3 – Nummer 3 – Aufzählungspunkt 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

• Verwaltungsmaßnahmen und 
Entschädigungsmaßnahmen zu ergreifen 
für jene systemrelevanten Banken, die 
den EU-Stabilitätsfonds in Anspruch 
nehmen.

Or. en

Änderungsantrag 234
Othmar Karas

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
systemrelevante Banken leitet. Diese Stelle 
wird

1. Innerhalb des EU-
Finanzstabilisierungsfonds wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
grenzüberschreitend tätige Banken leitet. 
Diese Stelle wird

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• juristisches und finanztechnisches 
Fachwissen mit besonderem Augenmerk 

• juristisches und finanztechnisches 
Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
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auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
für Interventionen, die in die 
Abwicklungsphase fallen, vorschlagen

Or. en

Änderungsantrag 235
Peter Skinner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
systemrelevante Banken leitet. Diese Stelle 
wird

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
Banken von unionsweiter Bedeutung 
leitet. Diese Stelle wird

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• juristisches und finanztechnisches 
Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• juristisches und finanztechnisches 
Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

Or. en
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Änderungsantrag 236
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
systemrelevante Banken leitet. Diese Stelle 
wird

1. Es wird eine unabhängige 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
grenzüberschreitend tätige Banken leitet. 
Diese Stelle wird

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• sich in den engen Grenzen seines
rechtlichen Rahmens bewegen;

• juristisches und finanztechnisches 
Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• juristisches und finanztechnisches 
Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

Or. en

Änderungsantrag 237
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
systemrelevante Banken leitet. Diese Stelle 
wird

1. Es wird eine unabhängige 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
systemrelevante Banken leitet. Diese Stelle 
wird

• sich in den engen Grenzen des 
rechtlichen Rahmens und der Befugnisse 
der EBA bewegen;

• sich in den engen Grenzen seines
rechtlichen Rahmens bewegen;

• juristisches und finanztechnisches • juristisches und finanztechnisches 
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Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

Or. en

Änderungsantrag 238
Gunnar Hökmark

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
systemrelevante Banken leitet. Diese Stelle 
wird

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
grenzüberschreitend tätige Banken leitet. 
Diese Stelle wird

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• juristisches und finanztechnisches 
Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• juristisches und finanztechnisches 
Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

Or. en
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Änderungsantrag 239
Kay Swinburne

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
systemrelevante Banken leitet. Diese Stelle 
wird

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
systemrelevante Banken leitet. Diese Stelle 
wird

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• juristisches und finanztechnisches 
Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• juristisches und finanztechnisches 
Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

Or. en

Änderungsantrag 240
Danuta Maria Hübner

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
systemrelevante Banken leitet. Diese Stelle 
wird

1. Innerhalb der EBA wird eine 
Abwicklungsstelle eingerichtet, die die 
Abwicklungs- und Insolvenzverfahren für 
grenzüberschreitend tätige Banken leitet. 
Diese Stelle wird

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• sich in den engen Grenzen des rechtlichen 
Rahmens und der Befugnisse der EBA 
bewegen;

• juristisches und finanztechnisches • juristisches und finanztechnisches 
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Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

Fachwissen mit besonderem Augenmerk 
auf Bankenumstrukturierungen, 
Komplettsanierungen und Liquidierungen 
auf sich vereinen;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• bei der Umsetzung, technischen 
Unterstützung und der gemeinsamen 
Nutzung von Personalressourcen eng mit 
nationalen Behörden zusammenarbeiten;

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

• Auszahlungen aus dem Stabilitätsfonds 
vorschlagen.

Or. en

Änderungsantrag 241
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. Im Wege der Erstellung von Kriterien 
zur Beurteilung, ob/dass eine 
grenzüberschreitend tätige Bank als in 
der Krise befindlich erachtet werden kann 
und dass in dieser Krisensituation 
tatsächlich Entscheidungsbedarf besteht, 
werden der Abwicklungsstelle die 
angemessenen Befugnisse für die 
Gewährleistung ihrer Handlungsfähigkeit 
in einer solchen Situation erteilt.

Or. en

Änderungsantrag 242
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. Es ist eine klare Unterscheidung zu 
treffen zwischen den Befugnissen, die der 
Abwicklungsstelle 'unter normalen 
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Umständen' erteilt werden, und jenen, die 
sie lediglich im Krisenfalle erhält.

Or. en

Änderungsantrag 243
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1c. Es ist gleichermaßen wichtig, klar zu 
definieren, wann vom Bestehen einer 
Krise auszugehen ist, und festzulegen, 
dass einer solchen Erlaubnis eine 
Entscheidung der Abwicklungsstelle 
vorausgehen kann.

Or. en

Änderungsantrag 244
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. Das Instrumentarium der 
unabhängigen Abwicklungsstelle sollte 
zumindest die Befugnis umfassen,
• eine Überbrückungsbank oder Good 
Bank/Bad Bank einzurichten;
• die Umwandlung von Fremd- in 
Eigenkapital mit angemessenen 
Abschlägen vorzuschreiben;
• vorübergehend die öffentliche Kontrolle 
auszuüben;
• ein Kreditinstitut abzuwickeln.

Or. en
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Änderungsantrag 245
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1d. Das Instrumentarium der 
unabhängigen Abwicklungsstelle sollte 
zumindest die Befugnis umfassen,
• einen teilweisen oder vollständigen 
Verkauf anzuordnen;
• eine Überbrückungsbank oder Good 
Bank/Bad Bank einzurichten;
• die Umwandlung von Fremd- in 
Eigenkapital mit angemessenen 
Abschlägen vorzuschreiben;
• vorübergehend die öffentliche Kontrolle
auszuüben;
• ein Kreditinstitut abzuwickeln;
• in bestimmten Fällen die Gelegenheit 
zum Rückerwerb von Aktien 
vorzuschreiben.

Or. en

Änderungsantrag 246
Astrid Lulling

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. Für Banken, die in den EU-
Finanzstabilitätsfonds einzahlen, 
umfassen die Befugnisse
• die Bereitstellung direkter Darlehen;
• Kapitalzuführungen.

Or. en
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Änderungsantrag 247
Olle Schmidt

Entschließungsantrag
Anhang – Empfehlung 4 – Nummer 1 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1e. Für Banken, die in den EU-
Finanzstabilitätsfonds einzahlen, 
umfassen die Befugnisse
• die Bereitstellung direkter Darlehen;
• Kapitalzuführungen.

Or. en


